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Mobil per E-auto 
Tarif- und Gebührenliste E-auto
pro stunde 6,- Euro
pro Tag 29,- Euro
pro Wochenende 79,- Euro
pro Woche 199,- Euro

Nähere Informationen erhalten Sie 
bei der Gemeindeverwaltung unter 
Tel. 0951 94444-22, sowie online un-
ter Iwww.gemeinde-gundelsheim.de 
oder www.regionalwerkebamberg.de.

„sauberes Gundelsheim“ 

es ist wieder zeit für die aktion „sauberes Gundelsheim“, dem aufruf zum 
Frühjahrsputz in der Gemeinde: die aktion „sauberes Gundelsheim“, zu 
der alle Bürger*innen, kinder und jugendliche eingeladen sind, soll ein 
Beitrag zu mehr umweltbewusstsein, zur ortsbildverbesserung, aber vor 

allem zur Steigerung des „Wir-Gefühls“ in der Gemeinde sein. Aufräumen, pfle-
gen, gemeinsam anpacken und nach dem rechten sehen - in einer sauberen 
Gemeinde lebt sich’s einfach besser. alle sind aufgerufen, sich an dieser Ge-
meinschaftsaktion zu beteiligen:
samstag, 23. april 2023 von 10 – 12 uhr, Treffpunkt am bauhof.
anmeldung bitte an: poststelle@gemeinde-gundelsheim.de oder 0951/94444-0.
müllsäcke, handschuhe und Fahrzeuge stehen bereit. im anschluss an die säu-
berungsaktion wird ein kleiner imbiss angeboten.
Weiterhin gilt für uns alle, mehr darauf zu achten, dass müll ordentlich entsorgt 
wird bzw. müll erst gar nicht entsteht. dann bräuchte es im besten Fall derartige 
aktionen nicht. achten sie bei ihrem nächsten einkauf darauf - es lohnt sich.

Jubiläum: 
100 Jahre 
sV Gundelsheim
Liebe Gundelsheimerinnen 
und Gundelsheimer,

unser Sportverein, der SV Gundels-
heim, wurde vor 100 Jahren am 1. 
August 1923 gegründet. Dieses gro-
ße Jubiläum feiern wir in ein paar 
Monaten am 28. Juli 2023 vor dem 
Bachfest.
Für die Vereinschronologie in unse-
rer Festschrift suchen die Gemein-
dearchivarin Maria Köppl und das 
Vorstandsmitglied Karl Heinz Brüt-
ting noch intensiv nach Belegen, 
Fotos, Urkunden oder Ähnlichem 
aus der Gründer- und Anfangszeit. 
Es wäre super, wenn Sie noch alte 
Fotos oder Texte zu Hause hätten, 
die Sie uns zur Verfügung stellen 
könnten. 
Nehmen Sie dann bitte 
Kontakt zu uns auf:

Karl Heinz Brütting, 
Tel.: 0951-43803, 
Mobil: 0163 19 73 403 
oder Email: 
karl-heinz.bruetting
@t-online.de

Vielen Dank
Sportverein Gundelsheim Frühjahrskonzert 

des Musikvereins 
der musikverein Gundelsheim präsentiert das traditionelle konzert-

highlight des jahres 2023 diesmal unter dem motto „tanz durch eu-
ropa“. Das Frühjahrskonzert findet am samstag, dem 25. März 2023 
um 19:00 uhr und am sonntag, dem 26. März 2023 um 18:00 uhr in 

der schulturnhalle der michael-arneth-Grundschule Gundelsheim statt. am 
samstag geben das haupt- und jugendorchester unter der leitung von jo-
sef Gentil und dem jungen dirigenten des jugendorchesters, Georg schiefer, 
Blasmusik in all ihren Facetten zum Besten. am sonntagmorgen wird es zu-
sätzlich zu den konzerten noch eine matinèe um 11:00 uhr geben, bei der die 
jüngsten orchestermusiker*innen samt Pimphoniker, den Bläserklassen und 
dem jugendorchester auftreten werden. die konzerte sind gefüllt mit sinfoni-
schen musikstücken, wie z. B. „riverdance“ von Bill Whelan, „tarantella“ von 
Pavel stanek oder auch den highlights des musicals „tanz der Vampire“ von 
jim steinmann. der musikverein Gundelsheim freut sich über einen regen Be-
such der konzerte und verspricht einen abwechslungsreichen musikgenuss, 
bei dem auch das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen wird. karten für die 
beiden konzerte sind in der Gemeinde sowie auch bei allen musikern des 
musikvereins Gundelsheim erhältlich.
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bürgermobil 
Gundelsheim 
seit mai 2019 bietet die Gemeinde 
Gundelsheim ihren Bürger*innen ei-
nen regelmäßigen Fahrdienst an. die 
Fahrten erfolgen in der regel im car-
sharing elektromobil der Gemeinde. 
Bei dessen nichtverfügbarkeit auch 
über andere gemeindliche Fahrzeu-
ge. Genutzt wird das angebot, das 
an zwei festen tagen in der Woche 
sowie nach absprache erfolgt, von 
senior*innen für Fahrten zum einkau-
fen, zum arzt oder in die apothe-
ke, zum Friedhof oder zum Besuch 
von Familie und Freund*innen. die 
nutzer*innen haben so die möglich-
keit, möglichst lange und selbständig 
am (gesellschaftlichen) leben teilzu-
nehmen. den Fahrdienst übernimmt 
herr norbert karl, der bei der Gemein-
de auf minijob-Basis für diese tätigkeit 
angestellt ist. mit seinem kontingent 
an verfügbaren, regelmäßigen stun-
den kann die Gemeinde Gundels-
heim den Fahrdienst einrichten. all je-
nen, die im alter unterstützung bei der 
mobilität benötigen, stehen das ge-
meindeeigene e-auto und herrn karls 
Fahrdienst unkompliziert und kostenlos 
zur Verfügung. Bei Bedarf wenden sie 
sich an das rathaus Gundelsheim: 
poststelle@gemeinde-gundelsheim.
de oder 0951 94444-0.

rosen- und 
baumschneide-
kurs 
der Gartenbauverein Gundelsheim 
lädt alle interessierten herzlich zu 
folgenden kursen ein:
rosenschneidekurs:
samstag, 01.04.2023 um 09:00 uhr 
am seniorenheim Gundelsheim
baumschneidekurs: 
samstag, den 01.04.2023 um 14:00 
uhr am teich im Bürgerpark in Gun-
delsheim
Beide Veranstaltungen werden 
vom kursleiter herrn Bernd Peter dö-
ring durchgeführt, der alle details 
durch sein fachliches Wissen an die 
kursteilnehmer weitergibt.
der Gartenbauverein würde sich 
freuen, wenn zu dieser Veranstal-
tung eine rege teilnahme zu ver-
zeichnen wäre.

betrugsmaschen – Vorsicht
derzeit sind vermehrt nachrichten im umlauf, die angeblich von 
Kindern an ihre Eltern versendet werden.

„hallo mama, das ist meine neue telefonnummer…“ auf diese Weise beginnen 
die nachrichten bei der Betrugsmasche meist. der inhalt der nachrichten ist 
immer sehr ähnlich. das handy sei kaputt oder verloren gegangen. aus diesem 
Grund sei das angebliche kind oder enkelkind nun unter der neuen telefonnum-
mer zu erreichen. danach wird um Geld gefragt, da das online-Banking auf 
dem neuen telefon angeblich noch nicht funktioniert. jeder, der eine solche 
nachricht erhält, sollte besonders achtsam sein.
Wenn sie so eine nachricht erhalten, sollten sie unter keinen umständen auf die 
Geldforderungen der trickbetrüger eingehen! der einfachste Weg ist es, nach 
so einer nachricht ihre tatsächlichen kinder auf ihrer „alten“ und bekannten 
Handynummer oder Festnetznummer anzurufen. Oft fliegt der Schwindel da-
durch schon auf.

Käfergruppe freut sich auf Ostern
ostern steht schon bald vor der tür und die kinder der käfergruppe bereiten 
sich darauf vor. Gemeinschaftlich haben sie bereits ein großes osterei mit bun-
ten handabdrücken gestaltet, um unseren Flur in neuem Glanz erstrahlen zu 
lassen. dies hat besonders die sozialen kompetenzen gefördert und den zusam-
menhalt der Gruppe gestärkt.
Ebenfalls wurden schon fleißig Einladungen für die anstehende Osterfeier ge-
staltet und an die eltern verteilt. Geplant ist ein gemütliches Beisammensein bei 
Kaffee und Kuchen und netten Gesprächen. Die Feier findet einheitlich in der 
gesamten krippe im jeweiligen Gruppenraum statt.  auch in naher zukunft dür-
fen sich die kinder noch über viele Fingerspiele, Bewegungslieder, mandalas 
und co. bezüglich ostern freuen. auch auf dem oben aufgezeigten Foto sieht 
man die gebastelten kunstwerke der käferkinder. die erzieher haben die hände 
der kinder als schablone genutzt und daraus bunte hasen gezaubert. diese 
wurden mit schönen Gesichtern verziert.
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lesung mit schellenberger

Ein abend mit 
„Gänsehaut-Faktor“
rund 60 interessierte waren am ver-
gangenen Freitag in die Gundelshei-
mer Bücherei zur lesung von journalist 
eberhard schellenberger gekommen. 
der ehemalige Br-reporter stellte sein 
Buch „deckname antenne“ vor, in 
dem er seine persönliche Geschichte 
mit der deutschen teilung und seine 
erlebnisse mit der ddr-staatssicherheit 
verarbeitet hat. 
ein spannendes zeitdokument, das 
schellenberger bei seinem Vortrag 
mit originaleinspielungen aus alten 
sendungen und Bildmaterial leben-
dig werden ließ. mit einer tollen Prä-
senz nahm eberhard schellenberger 
als ehemaliger moderator des baye-
rischen rundfunks sein Publikum mit 
auf eine emotionale zeitreise, von er-
lebnissen an der Grenze, zwangsum-
tausch, Paketsendungen in die ddr, 
spitzelaktionen, Verführungskünsten 
einer „dame“ im negligé, bis hin zum 
Fall der mauer. 
seine Geschichte ist eng verwoben 
mit dem Freundeskreis der deutsch-
deutschen städtepartnerschaft suhl – 
Würzburg, die von den ddr-Behörden 
seinerzeit genauestens beobachtet 
wurde. mit der Wiedervereinigung 
schien der „kalte krieg“ zu ende, doch 
in seinem epilog zum ukraine krieg 
machte eberhard schellenberger 
deutlich, dass der Ost-West-Konflikt ak-
tueller denn je ist.

die anzeigen bezüglich der 
nutzung von Brunnenwas-
ser für Waschmaschinen, 
toilettenspülung, etc. neh-

men nach wie vor nicht ab. die Ge-
meindeverwaltung weist deshalb 
erneut darauf hin: dies ist rechtlich 
nicht erlaubt und schadet der allge-
meinheit – hauptsächlich, weil das 
Wasser im regelfall der kanalisation 
zugeführt wird und weder Wasser 
noch abwassergebühr entrichtet 
wird. in diesem zusammenhang wird 
auf die satzung für die öffentliche 
Wasserversorgungseinrichtung der 
Gemeinde Gundelsheim (Wasserab-
gabesatzung Was) - insbesondere § 
5 - hingewiesen.
§ 5 anschluss- und benutzungszwang
(1) die zum anschluss Berechtigten 
(§ 4) sind verpflichtet, die Grundstü-
cke, auf denen Wasser verbraucht 
wird, an die öffentliche Wasserversor-
gungseinrichtung anzuschließen (an-
schlusszwang). ein anschlusszwang 
besteht nicht, wenn der anschluss 
rechtlich oder tatsächlich unmöglich 
ist.
(2) auf Grundstücken, die an die 
öffentliche Wasserversorgungsein-
richtung angeschlossen sind, ist der 
gesamte Bedarf an Wasser im rah-
men des Benutzungsrechts (§4) aus-
schließlich aus dieser einrichtung zu 
decken (Benutzungszwang). Ge-
sammeltes niederschlagwasser und 
Wasser aus dem eigenen Brunnen 
darf ordnungsgemäß für zwecke 
der Gartenbewässerung verwendet 

Öffnungszeiten 
rathaus
Mo.:  08:00 – 12:00 uhr
di.:  08:00 – 12:00 uhr 
  15:00 – 18:00 uhr
Mi.:  08:00 – 12:30 uhr           
do.:  08:00 – 12:00 uhr 
  13:00 – 15:00 uhr
Fr.:  08:00 – 12:00 uhr

Gerne kann auch ein termin außer-
halb der Öffnungszeiten vereinbart 
werden - zum Beispiel donnerstags 
um 07 uhr oder freitags um 14 uhr: 
poststelle@gemeinde-gundelsheim.
de oder 0951 944440.

brunnenwasser in Gundelsheim

Fahrradbörse
Am Samstag, 25.03., findet am Platz 
unter den Platanen die 2. Gundels-
heimer Fahrradbörse statt. hier gibt es 
die möglichkeit für sie ihre gebrauch-
ten, fahrtüchtigen Fahrräder (keine 
e-Bikes) für kinder und erwachsene, 
Fahrradanhänger und tretroller zu ver-
kaufen. die Gegenstände können am 
morgen zwischen 9 uhr und 10 uhr in 
kommission abgegeben werden. Von 
10 – 12 uhr können interessierte diese 
anschauen und käuflich erwerben. 
nicht verkaufte Fahrzeuge werden 
zwischen 12 – 13 uhr wieder zurückge-
geben. Veranstalter der Fahrradbörse 
ist Bündnis 90/die Grünen Gundels-
heim. 

werden. Verpflichtet sind die Grund-
stückseigentümer und alle Benutzer 
der Grundstücke. sie haben auf Ver-
langen der Gemeinde die dafür er-
forderliche überwachung zu dulden.
Poolwasser
das Frühjahr ist da und das alte Pool-
wasser soll durch neues frisches Was-
ser ersetzt werden. Für das Abfließen 
in die kanalisation über den abwas-
serkanal muss ab einer menge von 
15 m³ eine anmeldung erfolgen und 
diese bestätigt werden: poststelle@
gemeinde-gundelsheim.de oder 
0951 944440.
sollte jemand seinen Pool schneller 
über einen straßenhydranten füllen 
wollen, wird um eine anmeldung in 
der Gemeinde gebeten. hier fallen 
im regelfall Wasser- und abwasser-
gebühren sowie eine Bearbeitungs-
gebühr an. nur der Bauhof oder mit-
glieder der Feuerwehr Gundelsheim 
dürfen diese arbeit durchführen.
 

Ferienjob im bauhof
die Gemeinde Gundelsheim bietet 
während der osterferien vom 03. – 14. 
april Ferienjobplätze (ab 16 jahren) im 
Bauhof an.  runter vom sofa, raus an 
die luft! oder einfach nur taschengeld 
aufbessern. einfach kurze mail an be-
werbung@gemeinde-gundelsheim.
de oder anrufen unter 0951 94444-0. 
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„lassen sie es sich schmecken“
der speiseplan der spezerei von 27. März bis 06. april

„n Guadn“ wünscht das team spezerei. täglich gesundes warmes mittages-
sen ohne aufwand, lässt sich schnell und einfach über den lieferservice der 
spezerei beziehen. die speisen werden täglich frisch und vor ort hergestellt. 
Für 6.50 euro unter der Woche wird bis zur haustür geliefert. anfragen oder 
Bestellungen: info@spezerei-gundelsheim.de oder 0951/18071041.
speiseplan der spezerei vom 27.03.. bis 06.04.

Öffnungszeiten sPezeRei
montag:    11:30 bis 14:00 uhr
   ab 17:00 uhr
dienstag:   11:30 bis 14:00 uhr
mittwoch:   11:30 bis 14:00 uhr
donnerstag: 11:30 bis 14:00 uhr
   ab 17:00 uhr
Freitag:   11:30 bis 14:00 uhr
   ab 17:00 uhr
samstag:   11:30 bis 14:00 uhr
   ab 17:00 uhr
sonntag:   ab 11:30 uhr durchgängig
anfragen und reservierungen: 
info@spezerei-gundelsheim.de, 
0951/18071041.

das osterfest steht vor der tür 
und wir haben uns für sie et-
was ganz Besonderes einfallen 

lassen. Genießen sie die Feiertage in 
entspannter atmosphäre in unserem 
gemütlichen Bürger-Gast-haus. am 
Gründonnerstag servieren wir ihnen 
eine köstliche auswahl vegetarischer 
Gerichten – hier darf ein klassiker rund 
um spinat nicht fehlen.
am karfreitag bieten wir ihnen eine 
feine auswahl an Fischgerichten an. 

Ostern in der spezerei
Von der Fischsuppe, über geräucher-
tes Forellenfilet oder ganze Forelle, 
gebackenes Karpfenfilet bis hin zum 
gebratenen Zanderfilet. 
an ostern erwartet sie von samstag 
bis ostermontag dann das highlight 
unseres osterprogramms. hasenkeule, 
osterlamm, shakshuka-Pfanne sowie 
vieles mehr. Für die kleinen Gäste gibt 
es auch eine süße überraschung vom 
osterhasen.
Wir freuen uns auf ihren Besuch!

schnitzelfest
Am Donnerstag, dem 20.04.2023, fin-
det ab 16:30 uhr das spezerei schnitzel-
fest statt. rahmschnitzel, Pfefferschnit-
zel, jägerschnitzel, Paprikaschnitzel, 
Wiener art, Gemüseschnitzel, malz-
schnitzel, käseschnitzel und dazu je 
nach Wahl Pommes, kroketten oder 
spätzle. dazu Bier direkt vom Fass und 
als süßes danach hausgemachter ap-
felstrudel.
zünftig und lecker geht es zu beim 
spezerei schnitzelfest.

Montag, 27.03.
nudeln mit Bolognesesoße
Paprika-salat
nudeln mit Grillgemüse 
und rahmsoße
Paprika-salat
dienstag, 28.03.
schweinegulasch 
mit spätzle
apfel-Pfannkuchen
kartoffelgulasch mit Paprika 
und zucchini
apfel-Pfannkuchen
Mittwoch, 29.03.
hähnchenbrust mit Paprikasoße 
und Farfalle
karottensalat  
Paprika-nudelpfanne 
mit rahmsoße
karottensalat

donnerstag, 30.03.
Gefüllte Zucchini mit Hackfleisch 
und käse überbacken
milchreis mit kirschen  
tomatenbulgur mit Bohnenragout
milchreis mit kirschen
Freitag, 31.03.
Gebackenes Seelachsfilet 
mit kartoffelbrei
Birnenquark  
salzkartoffeln mit cremespinat 
und spiegelei
Birnenquark
Montag, 03.04.
hackbällchen in rahmsoße 
mit spätzle
obstsalat  
Gemüsetaler mit rahmsoße 
und spätzle
obstsalat

dienstag, 04.04.
nudeln „Bolognese“
Fruchtjoghurt  
nudeln mit tomatensoße
Fruchtjoghurt
Mittwoch, 05.04.
hähnchenschnitzel mit salzkartoffeln
karottensalat  
Gemüseschnitzel mit salzkartoffeln
karottensalat
donnerstag, 06.04.
Bauerngeröstel mit spiegelei
Zitronen-Muffins  
Gemüsegeröstel mit spiegelei
Zitronen-Muffins

Verstärkung 
gesucht
die spezerei wächst weiter und so 
wird Verstärkung dringend gesucht: 
küchenkraft, spülkraft, servicekraft - 
Voll-, teilzeit und minijob (520 euro). 
natürlich bezahlen wir auch das 
Probearbeiten und haben noch ei-
nige extras. einfach eine kurze mail 
an info@spezerei-gundelsheim.de 
oder ein anruf 0951 18071041.
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Kunstausstellung: Fünferlei im Turm.
unter diesem titel beginnt der ausstel-
lungsreigen 2023 auf der Giechburg. 
eine Gruppe von fünf fränkischen 
künstlern, darunter die beiden Gun-
delsheimer christiana sieben und 
Peter schoppel, lädt erneut zu einer 
ausstellung mit neuen Werken und ge-
ben im Bergfried einblick in ihr künstle-
risches schaffen.  Geprägt durch den 
persönlichen zugriff mittels verschie-
dener techniken und ausdruckswei-
sen entwickeln die fünf künstler indivi-

Kunst auf der Giechburg
duelle sichtweisen und geben jeweils 
auf einer etage des turms einblicke 
in ihre eigenen Welten: judith Bauer-
Bornemann – Malerei, Druckgrafik und 
objekte, Gerhard hagen – druckgra-
fik, Ellen Hallier – Skulptur, Peter Schop-
pel – radierung und christiana sieben 
– malerei und objekte. 
Die Vernissage findet am Sonntag, 
dem 12.03.2023 um 15:00 uhr statt. 
die ausstellung kann vom 11. märz bis 
10. april 2023 besichtigt werden.
der eintritt ist frei.

 
ÖFFnunGszEiTEn: 
samstag, sonntag und Feiertag, 
 jeweils von 12:00 bis 17:00 uhr.

im rahmen des bundesweiten 
druckkunsttages - immateriel-
les Kulturerbe der Unesco - finden 
am sonntag 19.03. und sonntag 
26.03.2023 druckvorführungen von 
12:00 - 17:00 uhr statt.

seit dem 1. januar 2023 können 
Bauanträge für Bauvorhaben 
im landkreis auch digital ein-
gereicht werden. Wichtige ziele 

dabei sind, papierlos zu arbeiten und 
Verfahren auch zeitlich weiter zu ver-
schlanken.
mit dem start des digitalen Bauantra-
ges ändert sich der ablauf: Für alle 
Verfahren, in denen das landratsamt 
Bamberg die abschließende entschei-
dung zu treffen hat (Bauanträge, 
Vorbescheidsanträge, abgrabungs-
anträge) tritt künftig ein zuständig-
keitswechsel bei der antragsstellung 
ein. das heißt: ab 1. januar 2023 sind 
sowohl digitale als auch papiergebun-

digitaler bauantrag gestartet
dene anträge direkt beim landrat-
samt zu stellen. Papieranträge werden 
im landratsamt für die weitere Bear-
beitung digitalisiert.
die Gemeinden bleiben aber dennoch 
ein unverzichtbarer teil des baurecht-
lichen Genehmigungsverfahrens. sie 
werden nach eingang der unterlagen 
unverzüglich durch das landratsamt 
Bamberg digital am Verfahren betei-
ligt. an den bauplanungsrechtlichen 
rechten und kompetenzen der Ge-
meinden und an dem zeitraum, der 
diesen für die entscheidung über das 
einvernehmen zur Verfügung steht, 
ändert dies nichts, es handelt sich um 
eine reine Verfahrensänderung. diese 

hat ferner den Vorteil, dass die Betei-
ligung der Fachstellen zeitgleich ein-
geleitet werden kann.
anträge in Papierform, die die Ge-
meinden selbst bearbeiten (isolierte 
Befreiungen oder Freistellungserklä-
rungen) sind weiterhin direkt bei der 
Gemeinde einzureichen.
kern des digitalen Bauantrags sind 
intelligente elektronische Formulare, 
sogenannte online-assistenten. diese 
führen den antragsteller durch den 
ausfüllprozess. je nach angabe kön-
nen weitere eingabefelder und ganze 
seiten ein- und ausgeblendet werden, 
es wird ausdrücklich auf einzureichen-
de unterlagen hingewiesen. damit 
soll die einreichung unvollständiger 
anträge weitgehend vermieden und 
die Bearbeitungszeit verkürzt werden. 
zudem ermöglicht es der digitale Bau-
antrag dem Planer, seine ohnehin in 
einer cad-anwendung entworfene 
Planung ohne datenverluste einzurei-
chen.
die online-assistenten stehen seit dem 
1. januar 2023 auf der homepage des 
landratsamtes zur Verfügung: www.
landkreis-bamberg.de/landratsamt/ 
Verwaltung/landratsamt-a-z/Bauen/
digitaler-Bauantrag/
Für die nutzung des digitalen Bauan-
trages im übrigen ist eine Bayern-id er-
forderlich, die rechtzeitig vorher über 
das BayernPortal (https://www.buer-
gerserviceportal.de/bayern/freistaat) 
beantragt werden sollte.
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Osterbrunnenfahrt 
Für die osterbrunnenfahrt am mon-
tag, dem 17. april 2023 sind noch ein 
paar Plätze frei, wer hat noch lust mit-
zufahren? abfahrt ist um 12:30 uhr am 
Pfarrheim. die Fahrt geht durch die 
schöne fränkische schweiz, es werden 
viele osterbrunnen besichtigt, natür-
lich auch der größte in Bieberbach. 
zum nachmittagskaffee geht es ins 
cafe leistner in obertrubach, gegen 
17:30 uhr gibt es abendessen in der 
Vogelsmühle in Burglesau.
die Fahrtkosten betragen 13 Euro.
anmeldung bitte bei 
annemarie sebald, Tel. 44916.

Prozession zur 
Ewigen anbetung
an der messe zum abschluss der ewi-
gen anbetung nahmen auch einige 
kommunionkinder mit ihren Familien 
teil. aufgrund des regnerischen Wet-
ters konnte keine Prozession durch 
den ort durchgeführt werden. dies 
sah Pfarrer alexander als chance, die 
kommunionkinder einzubinden, setzte 
kurzerhand Pauline und laura als Fah-
nenträgerinnen ein, schickte die minis-
tranten mit dem kreuz und den leuch-
tern voraus und konnte die eltern der 
kommunionkinder ebenso wie einige 
weitere Gottesdienstbesucher dazu 
animieren, an der Prozession durch 
unsere Pfarrkirche teilzunehmen. das 
gefiel den Kommunionkindern genau-
so wie das gemeinsam am altar gebe-
tete Vater unser mit Bewegungen.

Frühlingsfest 
das kaB seniorenteam lädt alle 
senior*innen ganz herzlich am don-
nerstag, dem 13. april um 14:30 uhr 
im Pfarrheim zu ihrem Frühlingsfest ein. 
Für unterhaltung und gute Bewirtung 
ist natürlich gesorgt. schaut doch ein-
fach wieder vorbei, das seniorenteam 
freut sich auf viele Gäste. 

Mister X in nürnberg

die jam-spezialeinheit wurde erneut gerufen, um den mysteriösen räu-
ber mister X in nürnberg aufzuspüren! du hast lust teil der einheit zu 
sein und mit hilfe von öffentlichen Verkehrsmitteln in nürnberg das un-
tertauchen von mister X zu verhindern? dann komm mit! danach be-

steht noch die möglichkeit, sich die stadt anzusehen und bummeln zu gehen.
Während der aktion ist bei jeder Gruppe immer ein/e Betreuer/in dabei. die 
innenstadt von nürnberg kann dann in Gruppen  (wie von ihnen auf der anmel-
dung angegeben) mit oder ohne Betreuer/in erkundet werden.
Wann:    dienstag, 04.04.2022
treffpunkt:  9:15 uhr im Bahnhof Bamberg (haupteingang)
rückkunft:  ca. 16:20 uhr Bahnhof  Bamberg
kosten:   3 euro
alter:       ab 10 jahren
mitzubringen:  handy (pro Gruppe muss ein handy verfügbar sein!),  
    Getränk und ggf. taschengeld
anmeldeschluss: mittwoch 29.03.2023 (bei dominik scheer: 
    dominik.scheer@iso-ev.de; 0173 5664150)

information
im zuge der digitalisierung ist es im 
rathaus ab sofort möglich, kontakt-
los zusätzlich zur Giro/ec karte mit 
folgenden karten zu zahlen: Visa, 
master-card, maestro, V-Pay (zah-
lung per mobilem endgerät). die 
american express wird zur zeit noch 
nicht akzeptiert. Bei Fragen können 
sie sich gerne an Frau Griebel (9 44 
44 13) wenden.
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dieses lied singen die großen 
und die kleinen Wühlmäu-
se seit dem ersten märz fast 
täglich im Waldkindergarten.

doch was setzt ein bauer instand?
Was sind Pflug, Egge und eine Säma-
schine?

„Wir - 
Hand in Hand“
das jahresthema für dieses kinder-
gartenjahr lautet „Wir – hand in 
hand“.
in einem Gespräch während der 
stuhlkreiszeit haben sich die kinder 
der sternengruppe gefragt, was 
denn überhaupt ein „Wir“ bedeu-
tet.  durch unterschiedliche Bei-
träge kam dann heraus, dass ein 
„Wir“ immer mehr als einer ist. ein 
„Wir“ ist also eine Gemeinschaft, 
in der wir uns wohlfühlen. Von der 
auch wir selber ein teil davon sind 
und zu der wir auch dazugehören.
nachdem die kinder herausge-
funden haben, dass die komplette 
sternengruppe eine Gemeinschaft 
ist, haben sie überlegt, welche an-
deren Gemeinschaften sie denn 
noch so kennen. es wurden viele 
ideen dazu beigetragen : die an-
deren kindergartengruppen, der 
Waldkindergarten, die schule, das 
rathaus bzw. die Gemeinde, Freun-
de und Familie....
und im zuge dazu haben die kin-
der ein wunderschönes Bilderbuch 
kennengelernt: „das kleine Wir“. 
in dem Buch wurde den kindern 
wirklich sehr schön und auch kind-
gerecht erklärt, dass ein „Wir“ nur 
durch ein liebevolles miteinander 
und gegenseitigem respekt be-
stehen kann. oder anders ausge-
drückt: dass durch streit und re-
spektlosem Verhalten das „Wir“ 
leider verdrängt wird, bis es eigent-
lich gar nicht mehr existieren kann.
Wenn es soweit kommen würde und 
sich das große und starke „Wir“ aus 
unserem alltag „verkrümelt“ (also 
verschwindet), könnte sich  keiner 
mehr wohlfühlen. das will doch kei-
ner. Wird dies richtig erkannt, kann 
nur Gemeinsam wieder ein „Wir“ 
hergestellt werden.
und in diesem sinne: ein schönes 
„WIR“ haben und auch pflegen 
zu wollen, hat die sternengruppe 
noch vor - auch einmal andere Ge-
meinschaften wie z. B. den Waldkin-
dergarten oder auch unser rathaus 
zu besuchen und sich dort einmal 
umzusehen.
die sternengruppe wünscht allen 
Gundelsheimer*innen ein schönes 
und respektvolles miteinander und 
ein starkes „Wir“!

Landesfinale im Solo- 
und duowettbewerb

am vergangen samstag stellten sich in der musikakademie hammelburg 
einige Gundelsheimer erneut der concertino-Wettbewerbsjury. Bereits 
in den Vorrunden (Bezirks- und Verbandsentscheid) konnten die jun-
gen musiker überzeugen und sich nun mit den besten musiker*innen 

aus ganz Bayern messen. als trompetenduo (ausbilder thomas Wolf) erreichten 
Fabian Wolf (15) und tizian schramm (16)  sagenhafte 90 von 100 möglichen 
Punkten. sogar einen Punkt mehr konnte sich hannes holhut (11) an der tuba 
(ausbilder michael saffer) erspielen und sogar 96 Punkte und damit landessie-
ger Bayern, erreichte nils Pilgram an der klarinette (ausbilder josef Gentil). nicht 
ganz für den landesentscheid hat es vor drei Wochen für das klarinettenduo 
hanah hoh (12) und johanna schubert (12), ebenfalls unterrichtet von josef 
Gentil, gereicht. die beiden haben beim Bezirksentscheid mit 89 Punkten nur 
knapp eine Weiterleitung zum Landesfinale verpasst. 
alle musiker*innen und musikbegeisterte sind stolz auf diese leistung und kön-
nen nur zum mut gratulieren, sich diesem Wettbewerb zu stellen und den extra-
übungsaufwand auf sich zu nehmen. dieses tolle ergebnis zeigt einmal mehr die 
gute und fundierte ausbildung im musikverein Gundelsheim in zusammenarbeit 
mit der kreismusikschule. Herzlichen Glückwunsch!

Gundelsheim Geht 
Gemeinsam gGmbH 
stellt ein:
 

Quartiersmanager*in
(m/w/d)
soziale arbeit
Generationenbüro
Ehrenamtlichen börse
Eventmanagement
Öffentlichkeitsarbeit
Vollzeit und Teilzeitmodelle möglich

telefon 0951 9444421
www.gemeinde-gundelsheim.de

„im Märzen der bauer 
die rösslein einspannt“

hat ein Bauer auch heute noch röss-
lein auf dem Feld zum arbeiten?
diese Fragen führten zu vielen grü-
belnden Gesichtern und machten 
dem team der Wühlmäuse bewusst, 
wie wichtig es ist, dass die kinder mehr 
zu diesem thema erfahren sollten. 
denn der Bauer ernährt alle men-
schen!

aus diesem Grund beschäftigen sich 
die Wühlmäuse aktuell täglich mit 
dem Berufsfeld des Bauern und su-
chen antworten auf die vielen Fragen. 
Gemeinsam ließen sich die kinder und 
die Fachkräfte bereits heiße kartof-
feln und frisch gemolkene kuhmilch 
schmecken, säten kresse an und wur-
den tatsächlich von einem echten 
Bauern besucht.

der Bauer johannes aus Weichendorf 
hatte seinen Fendt, einen großen Pflug 
und verschiedene aussaatmittel für 
die Wühlmäuse dabei. mit viel Geduld 
erklärte er alles rund um seinen Beruf 
sowie welche arbeit und welch stu-
diertes Wissen hinter den verschiede-
nen lebensmitteln, welche ein jeder 
täglich zu sich nimmt, steckt. 
Vielen dank, für den tollen besuch! 
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schöffenwahl 2023: Erneuter aufruf!

die schöffenwahl 2023 
steht bevor und bietet 
Bürger*innen die möglich-
keit, sich aktiv an der recht-

sprechung zu beteiligen. schöffen sind 
ehrenamtliche richterinnen und rich-
ter, die in strafprozessen zusammen 
mit Berufsrichtern über schuld und 
strafe entscheiden. ihre aufgabe ist 
es, die Perspektive der Gesellschaft in 
den Gerichtssaal zu bringen und somit 
das Vertrauen in die justiz zu stärken.
Die Schöffenwahl findet alle fünf Jah-
re statt, diesmal für den zeitraum von 
2024 bis 2028. Bis zum 7. april können 
interessierte Personen ihre Bewerbung 
bei der Gemeinde Gundelsheim ein-
reichen. Wer sich bewirbt, sollte über 
25 jahre alt sein, die deutsche staats-
angehörigkeit besitzen, in der Ge-
meinde wohnen und keine Vorstra-
fen haben. darüber hinaus sind auch 
bestimmte persönliche eigenschaften 
gefragt, wie zum Beispiel unvorein-
genommenheit, Verantwortungsbe-
wusstsein, durchsetzungsvermögen 
und Fähigkeit zum genauen zuhören.

aus allen Gundelsheimer 
Bewerber*innen erstellt der Gemein-
derat eine Vorschlagsliste von 3 bis 5 
Personen. anschließend entscheidet 
der übergeordnete Wahlausschuss 
über die haupt- und ersatzschöffen 
aus den Vorschlagslisten aller kom-
munen. es handelt sich um ein ver-
antwortungsvolles amt, das sowohl 
zeitlich als auch emotional herausfor-
dernd sein kann. schöffen nehmen an 
mindestens drei Verhandlungstagen 
im jahr teil und müssen sich intensiv 
mit den zu verhandelnden Fällen aus-
einandersetzen.
die teilnahme an der schöffenwahl ist 
ein wichtiger Beitrag zur stärkung der 
rechtsprechung und zur demokratie. 
Wenn sie interesse an einem solchen 
amt haben, informieren sie sich über 
die genauen anforderungen und rei-
chen sie ihre Bewerbung rechtzeitig 
ein. so können sie einen wertvollen 
Beitrag für die Gemeinschaft tragen. 
Weitere informationen sowie Formula-
re finden Sie unter www.justiz.bayern.
de/service/schoeffen. 

Gemeinderat ging in Klausur

konstruktives miteinander, gute Gespräche und kollegiale stimmung 
prägten die klausurtagung, die der Gundelsheimer Gemeinderat am 
vergangenen samstag, dem 18. märz 2023 von 09:00 bis 13:00 uhr im 
obergeschoss der spezerei in der hauptstraße 7 abhielt. ideen sammeln, 

Planungen diskutieren und gemeinsam Weichen für die zukunft der Gemein-
de stellen ist hierbei das erklärte ziel: kläranlage, kindertagesstätte, Friedhof, 
Finanzen, neubau steg über den leitenbach, lärmschutz autobahn. Was be-
wegt hierbei die Bürgerschaft? anmerkungen, kritik, Verbesserungsvorschläge 
werden gerne aufgenommen. schreiben sie einfach eine mail an poststelle@
gemeinde-gundelsheim.de.

sondernutzungen 
im straßenverkehr
Was ist eine sondernutzung? 
die nutzung der öffentlichen Verkehrs-
flächen (Straße, Rad- und Gehweg) 
und ihrer Bestandteile ist grundsätzlich 
jedem im rahmen der verkehrsrechtli-
chen Vorschriften gestattet (Gemein-
gebrauch). 
der Gemeingebrauch beschreibt in 
erster linie den straßenverkehr zu Fort-
bewegungs- oder transportzwecken 
sowie dem rechtmäßigen Parken. je-
der Gebrauch der öffentlichen straße, 
der darüber hinaus geht, stellt eine 
sondernutzung dar.
 
nach entsprechender beantragung 
erlaubte sondernutzungen sind zum 
beispiel:
• Lagerung von Baumaterialien
• Aufstellung einer Bautoilette
• Aufstellungen von Containern/Mul-
den (nur mit reflektierender Warnmar-
kierung)
• Aufstellung von Baugeräten 
Was ist eine verkehrsrechtliche anord-
nung?
schränkt die geplante nutzung aller-
dings den straßenverkehr über den 
anliegergebrauch hinaus ein (z.B. 
halbseitige sperrung), muss eine ver-
kehrsrechtliche anordnung beantragt 
werden. 

diese wird unter anderem 
in folgenden Fällen benötigt:
• Allgemeine Baustellensicherung 
• Kranstellung
• Anlieferung Fertighaus
• Garagenstellung
Welche Fristen muss ich beachten?
sondernutzungen von öffentlichen 
Verkehrsflächen sind in der Regel min-
destens 2 Wochen vor dem geplan-
ten Beginn der nutzung schriftlich zu 
beantragen.

Welche Gebühren fallen an?
die Gebührenhöhe für die Benutzung 
der öffentlichen straße ist abhängig 
von art und dauer der maßnahme ge-
staffelt.

der Gebührenrahmen liegt 
zwischen 15,00€ und 290,00€.

Bei Fragen rund um sondernutzungen 
im straßenverkehr steht ihnen herr 
keupp (0951-9444422 bzw. keupp@
gemeinde-gundelsheim.de) sehr ger-
ne zur Verfügung.
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JaM-Fußballturnier in Gundelsheim

schnelltests:
anmeldung 
erforderlich
die Gemeinde Gundelsheim bie-
tet bei Bedarf in besonderen Fäl-
len eine testung während der Öff-
nungszeiten des rathauses an. eine 
vorherige anmeldung unter 0951 
944440 oder poststelle@gemeinde-
gundelsheim.de ist notwendig, eine 
anschließende Bestätigung der Ge-
meinde ebenso. als festes zeitfens-
ter bleibt auch der sonntag von 10 
uhr bis 10.30 uhr bestehen. 

ratschen 
und Klöppern 
jedes jahr vom Gloria am Grün-
donnerstag bis zum Gloria der oster-
nacht übernehmen die kirchenglo-
cken eine Wallfahrt nach rom. so 
erzählt es zumindest die legende. 
nachdem die Glocken dann nicht 
da sind, müssen andere möglichkei-
ten gefunden werden, um die men-
schen zum Gottesdienst und zum 
Gebet zu rufen. in Gundelsheim gibt 
es immer noch den schönen Brauch 
des ratschens. das bedeutet, dass 
am karfreitag und karsamstag die 
ministranten mit klöppern und rat-
schen, das sind lärmmachende in-
strumente, durch die ortschaft zie-
hen und dabei jeweils ein sprüchla 
aufsagen. am karfreitag sind die 
minis um 6 uhr, um 12 uhr, um 14 uhr 
und um 18 uhr unterwegs. am kar-
samstag zum ratschen um 6 uhr, 
um 12 uhr sowie noch einmal um 17 
uhr. ab 10 uhr ziehen die mädchen 
und Buben von haus zu haus und 
bitten um eine spende für die minis-
trantenkasse. schon jetzt sagen die 
Gundelsheimer minis dafür ein herz-
liches Vergelt´s Gott.

bühne frei!
die theatergruppe Gundelsheim lädt wieder zu einem vergnüglichen abend 
in die aula der michael-arneth-schule ein. Gespielt wird die lustige komödie in 
drei akten “lediglich ledig!“ von ute tretter-schlicker unter der regie von sabi-
ne Nickel. Die Aufführungen finden statt am 21. und 22. April 2023 jeweils um 19 
uhr und am 23. april 2023 um 18 uhr. aufgrund der großen nachfrage – zusatz-
termin am donnerstag, dem 29.april um 19 uhr. einlass ist jeweils eine stunde 
vor Beginn. karten für die Vorstellungen gibt es für 10,- euro im rathaus zu den 
bekannten Öffnungszeiten und an der abendkasse für 12,- euro.

info-abend
Der Kinderhort Löwenzahn und die Mittagsbetreuung „Die Pfiffer“ laden am 
montag, 27.03., um 19 uhr eltern der schulanfänger*innen sowie interessierte el-
tern zu einem info-abend in die aula der michael-arneth-schule ein. Für Fragen 
stehen thomas hochdorfer, leiter mittagsbetreuung, und ines schellenberger, 
leitung hort, zur Verfügung.

Tag der offenen Tür beim 
Musikverein Gundelsheim
am vergangenen sonntag, 19.03.2023 wurde der „tag der offenen tür“ im mu-
sikerheim von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Viele musikbegeisterte 
– ob jung oder junggeblieben – kamen vorbei. es wurde ausprobiert, zugehört 
und mitgemacht. ob trompete, euphonium, cornet, klarinette, saxophon, 
Querflöte, Posaune oder Tuba. Die Instrumente sind heiß gelaufen und die Stim-
mung war durchgehend gut. Bei kaffee und kuchen konnten sich eltern mit 
den ausbildern austauschen, während sich die sprösslinge durch holz-/ Blech-
blasinstrumente und das schlagwerk durchprobierten. 
Wir danken allen teilnehmerinnen und helferinnen für diesen tollen Vormittag 
und hoffen auch in zukunft auf großen zuspruch.
Wer am sonntag keine zeit hatte, sich jedoch noch gerne musikalisch weiterbil-
den oder austesten möchte, darf sich jederzeit direkt an den musikverein (aus-
bildung@musikverein-gundelsheim.de) für einen „Probe-unterricht“ wenden.
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nach dem erfolgreichen jam-Bas-
ketballturnier im herbst gibt´s jetzt ein 
neues Format: das JaM-Fußballturnier.
der Pokal wird unter verschiedenen 
jam-Gemeinden ausgespielt. ange-
sprochen sind hier die Freizeitkicker 
ab 10 jahren unter euch, aber na-
türlich dürfen auch Vereinsspieler teil-

nehmen. ihr könnt euch alleine, in ei-
ner Gruppe oder gleich als gesamtes 
team (7 – 10 spielerinnen) anmelden. 
nach dem turnier und der siegereh-
rung gibt es noch eine kleine stärkung.
datum:  mittwoch, 05.04.23 
treffpunkt: 10:00 uhr (trainingsplatz,  
  Gundelsheim)

ende:  ca. 16:00 uhr
kosten:  keine 
alter:  ab 10 jahren 
mitbringen: Fußballschuhe, evtl.   
  schienbeinschoner, sport- 
  kleidung, Getränke, snack

anmeldeschluss: 28.03.2023 
anmeldung und rückfragen: 
dominik scheer    
(01735664150)
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Wir suchen zum nächstmöglichen 
zeitpunkt in Vollzeitbeschäftigung: 

Eine*n Mitarbeiter*in für 
den gemeindlichen 
bauhof (m/w/d)
zu ihren aufgaben gehören: reini-
gungs-, Pflege und Instandsetzungs-
arbeiten, Grünpflege, Winterdienst.

Wir wünschen uns…
eine abgeschlossene Berufsaus-
bildung in einem handwerklichen 
Beruf, Fahrerlaubnis der klassen B, 
Be und t, erfahrung im umgang mit 
verschiedenster technik, handwerk-
liches Geschick und gutes tech-
nisches und wirtschaftliches Ver-
ständnis, sowie selbständiges und 
verantwortungsbewusstes arbeiten, 
Bereitschaft zur arbeitsleistung auch 
außerhalb der regulären arbeitszeit 
sowie rufbereitschaft
es wird Wert auf zuverlässigkeit, Ver-
antwortungsbewusstsein, Flexibilität 
und einsatzbereitschaft sowie kom-
petenz gelegt. Bürgerfreundlichkeit 
sowie kollegiale und freundliche 
umgangsformen und ein hohes 
maß an teamfähigkeit setzen wir 
voraus. 

Wir bieten…
einen vielseitigen und sicheren ar-
beitsplatz mit den üblichen leistun-
gen des öffentlichen dienstes. die 
eingruppierung erfolgt je nach be-
ruflicher Qualifikation und Erfahrung 
nach dem tVöd. 

Wir freuen uns auf ihre 
aussagekräftige bewerbung:
Gemeinde Gundelsheim
Karmelitenstraße 11
96163 Gundelsheim
oder per Mail an bewerbung@
gemeinde-gundelsheim.de

Bitte legen sie bei einer schriftlichen 
Bewerbung – sofern gewünscht – zur 
rücksendung ihrer unterlagen ein fran-
kiertes und beschriftetes kuvert bei. 

Weitere informationen gerne un-
ter: poststelle@gemeinde-gundels-
heim.de oder 0951/9444415

ab april 2023 wird das Bürger-
serviceportal um voll digita-
le meldebescheinigungen 
sowie übermittlungssperren 

erweitert. die nutzung beider dienste 
ist zukünftig ausschließlich nach einer 
anmeldung per eid (Personalausweis) 
möglich.  die voll digitale meldebe-
scheinigung wird nach erfolgreichem 
abgleich der elektronischen daten 
dem kostenfrei als PdF übermittelt. 
eine Bearbeitung des antrags durch 
das einwohnermeldeamt entfällt. zu-
sätzlich wird es weiterhin die option 
geben, eine kostenpflichtige Meld-
ebescheinigung bei der meldebehör-
de zu beantragen. sowohl im online 
Bürgerserviceportal, als auch wie ge-
wohnt persönlich im rathaus.

die zweite neue Funktion ist die über-
arbeitete Version der online-übermitt-
lungssperren. im Bürgerserviceportal 
werden, nach anmeldung per eid, die 
im melderegister gespeicherten ein-
stellungen online angezeigt. sie kön-
nen ihre daten selbstständig online 
bearbeiten. ist für ihre einstellungen 
kein weiterer nachweis nötig, können 
sie direkt speichern und eine Bearbei-
tung des antrags durch das einwoh-
nermeldeamt entfällt ebenfalls. in aus-
nahmefällen, z.B. Gefahr auf leib und 
leben, bleibt eine Bearbeitung seitens 
der Verwaltung bestehen.
Bürgerserviceportal
Sie finden das Bürgerservice auf der 
startseite der Gemeinde Webseite – 

aktuell unten links am Bildschirmrand. 
dort können sie ihren gewünschten 
online-dienst wählen, folgen den an-
weisungen der dienste und melden 
sich entsprechend per eid-Funktion 
an. am besten nutzen sie für das Bür-
gerserviceportal ein smartphone oder 
tablet – die eid ist am computer nur 
per lesegerät möglich.

eid-Funktion per app 
 
1. laden sie die „ausweisapp2“ app 
aus dem app store oder Google Play 
store auf ihr smartphone herunter.
2. legen sie ihren Personalausweis auf 
eine flache Oberfläche und öffnen Sie 
die app.
3. Folgen sie den anweisungen auf 
dem Bildschirm, um die app mit ihrem 
Personalausweis zu verbinden und sich 
mit Ihrer PIN zu authentifizieren.
4. den initial-Pin haben sie nach der 
Beantragung per Brief erhalten. sollten 
sie diesen vergessen haben, können 
sie ihren Pin im rathaus ändern lassen.
5. sobald sie erfolgreich angemeldet 
sind, können sie nun online-dienste 
nutzen, die eine eid-Funktion erfor-
dern, z.B. das Bürgerserviceportal.
6. Wenn sie mit dem digitalem Behör-
dengang fertig sind, können sie ihren 
Personalausweis aus der app wieder 
entfernen.
Wenn sie hilfe bei der nutzung der 
eid-Funktion auf ihrem smartphone 
benötigen, können sie sich gerne an 
das einwohnermeldeamt wenden.

Ei, Ei, Ei  ...
... kommt herbei und sucht das Ei in 
der bücherei!

liebe kinder, vom 23.03.2023 bis zum 
osterfest könnt ihr euch während der 
ausleihe auf die suche nach den ver-
steckten eiern machen. aber aufge-
passt, jeden tag sind unterschiedlich 
viele ostereier versteckt. zählt die 
eier und meldet euch dann an der 
ausleihtheke. Wer die richtige lösung 
nennt, bekommt als Belohnung eine 
„oster-Basteltüte-to-go“.

neue Funktionen 
im bürgerserviceportal
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Veranstaltungskalender

24.03.2023 KAB Gundelsheim: Jahreshauptver-
sammlung

18:30 Uhr Pfarrheim Gundelsheim, Karmelitenstr. 10
25.03.2023 MVG: Frühjahrskonzert
19:00 Uhr Turnhalle Michael-Arneth-Schule, Schulstr. 2
26.03.2023 MVG: Frühjarhskonzert
18:00 Uhr Turnhalle Michael-Arneth-Schule, Schulstr. 2
25.03.2023 B90/Die Grünen: Fahrradbörse
10:00 Uhr “Unter den Platanen“, Hauptstraße
27.03.2023 TC Gundelsheim: Mitgliederversammlung
19:00 Uhr Scheune Spezerei Gundelsheim, Hauptstr. 7
27.03.2023 Hort/Mittagsbetreuung: Infoabend Schulan-

fänger
19:00 Uhr Aula Michael-Arneth-Schule, Schulstr. 2
28.03.2023 GV: Jahreshauptversammlung
19:30 Uhr Altes Rathaus Gundelsheim, Hauptstr. 10
28.03.2023 Förderverein für Chormusik: Jahreshaupt-

versammlung
20:30 Uhr Altes Rathaus Gundelsheim, Hauptstr. 10
31.03.2023 MVG: Jahreshauptversammlung
20:00 Uhr Musikerheim Gundelsheim, Orlamünder 

Weg
01.04.2023 GBV: Rosenschneidekurs
09:00 Uhr Seniorenzentrum Gundelsheim, Karmeliten-

str. 20
01.04.2023 GBV: Baumschneidekurs
14:00 Uhr TP: Am Teich im Bürgerpark, Gundelsheim
05.04.2023 Jam: Fußballturnier
10:00 Uhr Trainingsplatz Gundelsheim
13.04.2023 KAB-Seniorenteam: Frühlingsfest
14:30 Uhr Pfarrheim, Karmelitenstr. 10
15.04.2023 FFW Gundelsheim: Jahreshauptver-

sammlung
18:00 Uhr Scheune Spezerei, Hauptstr. 7
17.04.2023 KAB-Senioren: Osterbrunnenfahrt
12:30 Uhr Abfahrt: Pfarrheim, Karmelitenstr. 10
19.04.2023 Gemeinderatssitzung
18:00 Uhr
21./22.04.2023 Theatergruppe Gundelsheim
19:00 Uhr Aula Michael-Arneth-Schule, Schulstr. 2
22.04.2023 Aktion: Sauberes Gundelsheim
10:00 Uhr TP: Bauhof Gundelsheim, Seehofstr. 16
23.04.2023 Theatergruppe Gundelsheim
18:00 Uhr Aula Michael-Arneth-Schule, Schulstr. 2

Abfallwirtschaft

Grüngutcontainer - Gundelsheim Bauhof
Sommerzeit (01.03. - 15.10.)
Montag............................................................ 17:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch ......................................................... 17:00 - 19:00 Uhr
Freitag.............................................................. 17:00 - 19:00 Uhr
Samstag .......................................................... 10:00 - 16:00 Uhr

Wertstoffhöfe
Hallstadt - Seebachmarter
Sommerzeit Winterzeit
Di 15:00 - 18:00 Uhr Di 15:00 - 17:00 Uhr
Do 15:00 - 18:00 Uhr Do 14:00 - 17:00 Uhr
Sa 9:00 - 14:00 Uhr Sa 10:00 - 13:00 Uhr
Memmelsdorf - Pödeldorfer Str. 100
Sommerzeit
(ab 28.03.2022)

Winterzeit
(ab 30.10.2022)

Mi 15:00 - 18:00 Uhr Mi 15:00 - 17:00 Uhr
Fr 15:00 - 18:00 Uhr Fr 15:00 - 18:00 Uhr
Sa 09:00 - 14:00 Uhr Sa 09:00 - 13:00 Uhr

Sommerzeit/Winterzeit = Europäische Sommerzeit/Winterzeit

Recyclingcontainer in Gundelsheim
- Ortseingang „von Lichteneiche kommend auf dem 

Parkplatz“ hinter dem SVG-Sportgelände
- Ecke Königsweg / Zur Steinleite
- Waldstraße
- Ehemaliger Festplatz neben Bauhof

(Konserven-)Dosen/Weißblech sind nurmehr über den 
Gelben Sack zu entsorgen.
Für alle Recycling-Container gelten die bekannten Ein-
wurfzeiten werktags von 07:00 - 19:00 Uhr. Sonntags ist der 
Einwurf nicht gestattet. Mit Rücksicht auf die Nachbarn 
bitten wir samstags erst ab 08:00 Uhr Gläser und Dosen zu 
entsorgen.
Am Rathaus in der Karmelitenstraße finden Sie zudem Ent-
sorgungsmöglichkeiten für Kleinbatterien, Brillen und Hör-
geräte sowie Kronkorken und Wachsreste. Ausgediente 
Handys, Tablets und Zubehör können während der 
Öffnungszeiten im Rathaus abgegeben werden.
Ein Altkleidercontainer sowie Container für Klein-Elektro-
schrott sind auf dem Gelände des Bauhofs aufgestellt.

Amtliche Bekanntmachungen

Widerspruchsrecht gegen die 
Übermittlung von Daten
an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und 
Abstimmungen
Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 Bundes-
meldegesetz (BMG) Parteien, Wählergruppen und 
anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder 
Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem 
Melderegister über Vor- und Familiennamen, Doktorgrad 
und Anschrift von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen, 
soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter 
bestimmend ist. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten 
dürfen dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person oder 
Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur 
für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung ver-
wenden und hat sie spätestens einen Monat nach der 
Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten. 
 Weiter auf Seite 4
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N OT D I E N S T E  -  W I C H T I G E  R U F N U M M E R N

Notdienst bei Schäden an gemeindlichen Wasser- und Kanalleitungen, Straßen etc.
Telefon .......................................................................................................................................................01 51 / 54 43 05 15

Notdienst bei Störungen an der Gasleitung (E.ON Bayern)
Telefon .......................................................................................................................................................09 41 / 28 00 33 55

Notdienst bei Störungen an der Stromversorgung (E.ON Bayern)
Telefon .......................................................................................................................................................09 41 / 28 00 33 66

B E R E I T S C H A F T S D I E N S T E

Rettungsdienst und ärztliche Bereitschaft bei 
lebensbedrohlicher Erkrankung und Unfällen
Telefon ............................................................ 112

Hausärztliche Bereitschaft
Telefon ..................................................... 116117
Welche/r Kinderarzt/ärztin Dienst hat, ist 
unter  ......................................................... 116117 
kostenlos zu erfahren.

Ärzte-Bereitschaftsdienst 
für Gundelsheim
Ab sofort werden alle medizinischen Notdienst-
anfragen u. a. aus der Gemeinde Gundelsheim 
an die Bereitschaftspraxis Scheßlitz verwiesen. 

Die diensthabenden Ärzte werden nicht ihre 
eigene Praxis geöffnet haben, sondern in der 
Bereitschaftspraxis tätig sein.

Die Bereitschaftspraxis befindet sich direkt 
neben der Juraklinik Scheßlitz, an der 
Liegendanfahrt (Oberend 29, 96110 Scheßlitz). 

Öffnungszeiten:
Feiertag, Wochenende: ..........09.00 - 21.00 Uhr

Mittwoch, Freitag: ....................16.00 - 20.00 Uhr

Vorabend eines Feiertages: ....18.00 - 20.00 Uhr

Telefonnummer: 09542/7 74 38 55

Eine telefonische Anmeldung ist nicht notwendig!

Hospizverein Bamberg  .................... 0951 955070

D I E N S T B E R E I T S C H A F T  D E R  A P OT H E K E N

Samstag, 25.03.2023
Medicon-Apotheke, Tel.: 0951 / 5107700,
Pödeldorfer Straße 142, 96052 Bamberg
Samstag, 08:00 Uhr bis Sonntag, 08:00 Uhr
St. Peter und Paul-Apotheke, Tel.: 09544 / 4895,
Breitengüßbacherstr. 46, 96164 Kemmern
Samstag, 08:00 Uhr bis Sonntag, 08:00 Uhr

Sonntag, 26.03.2023
Apotheke am Rathaus, Tel.: 09543 / 850670,
Pickelsgasse 1, 96114 Hirschaid
Sonntag, 08:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr
Linden-Apotheke, Tel.: 0951 / 62810,
Siechenstr. 47, 96052 Bamberg
Sonntag, 08:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr

Samstag, 01.04.2023
Hubertus-Apotheke, Tel.: 0951 / 45000,
Hauptsmoorstr. 56, 96052 Bamberg
Samstag, 08:00 Uhr bis Sonntag, 08:00 Uhr
Schloss-Apotheke Trabelsdorf, Tel.: 09549 / 7770
Bamberger Str. 24, 96170 Lisberg,
Samstag, 08:00 Uhr bis Sonntag, 08:00 Uhr

Sonntag, 02.04.2023
Apotheke an der Sinfonie, Tel.: 0951 / 9685590,
Graf-Stauffenberg-Platz 11, 96047 Bamberg
Sonntag, 08:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr
St. Bartholomäus-Apotheke, Tel.: 09503 / 673,
Schweinfurter Str. 7, 96173 Oberhaid
Sonntag, 08:00 Uhr bis Montag, 08:00 Uhr

Bürgerservice • Öffnungszeiten  
• Wichtige Rufnummern

Rathaus
Telefon ................................................... 09 51 / 9 44 44 - 0
Telefax ................................................. 09 51 / 9 44 44 - 24
E-Mail ................poststelle@gemeinde-gundelsheim.de
Internet ...................... www.gemeinde-gundelsheim.de

Bankverbindungen
Sparkasse Bamberg
BIC BYLADEM1SKB / IBAN DE18 7705 0000 0000 2002 46
VR Bank Bamberg-Forchheim eG
IBAN DE71763910000005946727 / BIC GENODEF1FOH
Öffnungszeiten
Montag ................................................... 8.00 - 12.00 Uhr
Dienstag  ................................................. 8.00 - 12.00 Uhr
................................................................ 15.00 - 18.00 Uhr
Mittwoch  ................................................ 8.00 - 12.30 Uhr
*Bürgersprechstunde ........................... 16.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag  ............................................ 8.00 - 12.00 Uhr
................................................................ 13.00 - 15.00 Uhr
Freitag ..................................................... 8.00 - 12.00 Uhr
*Bürgersprechstunde
Jeden ersten und dritten Mittwoch findet eine zusätz-
liche Bürgersprechstunde (16.00 - 18.00 Uhr) statt. 
Sowohl Erwachsene als auch Kinder und Jugend-
liche haben hier ohne Voranmeldung Gelegenheit zu 
einem persönlichen Gespräch mit Jonas Merzbacher. 
Selbstverständlich sind weitere Termine jederzeit nach 
Vereinbarung möglich.
Um die Gesprächszeit aber optimal nutzen zu können 
ist es sinnvoll, sich bei den Mitarbeitern im Bürgerbüro 
voranzumelden und über das Thema zu informieren. 
So können im Gespräch vielleicht schon Lösungsan-
sätze diskutiert werden. Außerdem wird empfohlen, 
eventuell vorhandene Unterlagen im Vorfeld zu über-
mitteln, um eine Recherche in den entsprechenden 
Bereichen zu ermöglichen. Anmeldung: 0951 - 944440

Rufnummern
Bürgermeister Herr Merzbacher....................... 9 44 44 – 0
 0176 70016264
Vorzimmer/Hauptamt ........................... Frau Hatzold – 15
Friedhofsamt/Öffentlichkeitsarbeit  .... Frau Peukert – 19
Einwohnermeldeamt/Passamt ...............Frau Riedel – 11
Steuern/Gewerbeamt ..............................Frau Saffer – 12
Kasse/Verbrauchsgebühren .................Frau Griebel – 13
Kämmerei/Bildung ........................... Frau Gehrlicher – 14

Bauamt ......................................................Frau Scholz – 21
Städtebauförderung ................................Frau Scholz – 21
Bürgeramt/Ordnungsamt ...................... Herr Keupp – 22
Gemeindearchivpflegerin .................Frau Köppl 4 21 80
Betreuungsrätin und 
und Inklusionssprecherin: .................. Frau Sebald 4 49 16

Öffnungszeiten der Gemeindebücherei (Bachstr. 12)
Leitung ............................ Frau Röber-Suchetzki 70049300

Montag.................................................... 17:00 – 19:00 Uhr
Dienstag .................................................. 16:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag ............................................. 10:00 – 12:00 Uhr
.................................................................. 15:00 – 17:00 Uhr
Sonntag ................................................... 10:00 – 12:00 Uhr

Seniorenzentrum Gundelsheim (Karmelitenstr. 20)
Telefon .................................................................20 87 680

Mitteilungsblatt der Gemeinde

Gundelsheim

IMPRESSUM:
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde 
Gundelsheim erscheint 14täglich 
jeweils in den geraden Wochen 
und wird an alle erreichbaren 
Haushalte des Verbreitungs-
gebietes verteilt.
– Herausgeber, Druck und Verlag:
 LINUS WITTICH Medien KG,
 Peter-Henlein-Straße 1,  

91301 Forchheim,  
Telefon 09191/7232-0

 P.h.G.: E. Wittich
– Verantwortlich für den  

amtlichen Teil:
 Der Erste Bürgermeister der 

Gemeinde Gundelsheim
 Jonas Merzbacher,  

Karmelitenstraße 11,  
96163 Gundelsheim

 für den sonstigen redaktionellen 
Inhalt und den Anzeigenteil:

 Christian Zenk in LINUS WITTICH 
Medien KG.

– Im Bedarfsfall Einzelexemplare 
durch den Verlag zum  
Preis von E 0,40 
zzgl. Versandkostenanteil.

Für Textveröffentlichungen gelten 
unsere Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. Namentlich 
gekennzeichnete Artikel geben 
nicht unbedingt die Meinung der 
Redaktion wieder.  Für Anzeigen-
veröffentlichungen und Fremd-
beilagen gelten die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die 
z. Z. gültige Anzeigenpreisliste. Für 
nicht gelieferte Zeitungen infolge 
höherer Gewalt oder anderer 
Ereignisse kann nur Ersatz des 
Betrages für ein Einzelexemplar 
gefordert werden. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere auf 
Schadenersatz, sind ausdrücklich 
ausgeschlossen.

Redaktionsschluss
Bitte beachten Sie:
Redaktionsschluss 
für das nächste  
Mitteilungsblatt 

ist am

Freitag,
dem 

31. März
12:00 Uhr!

Später eingehende 
Unterlagen bzw.  

Eintragungen  
können nicht mehr 

berücksichtigt  
werden.
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Ab 1. Januar 2022 muss der in § 55d VwGO genannte 
Personenkreis Klagen grundsätzlich elektronisch ein-
reichen.
Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Ver-
waltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Ver-
fahrensgebühr fällig.
Gez.
Ulm
Regierungsrätin

Aus dem Rathaus

Protokoll der Gemeinderatssitzung
SITZUNG
Gremium: Gemeinderat Gundelsheim
Sitzungstag: Mittwoch, den 15.02.2023
Sitzungsort: Michael-Arneth-Schule Schulaula
Vorsitzender: 1. Bürgermeister Jonas Merzbacher

Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Mitglieder und 
erklärt die anberaumte Sitzung um 18:00 Uhr für eröffnet.
Er stellt fest, dass sämtliche Mitglieder ordnungsgemäß 
geladen und Zeit, Ort und Tagesordnung für die öffentliche 
Sitzung gemäß Art. 52 Bayer. Gemeindeordnung (GO) orts-
üblich bekanntgemacht worden sind.

Anwesenheitsliste
Mitglieder Gemeinderat
Frau Ursel Baur
Frau Renate Brütting
Frau Birgit Eichfelder
Herr Bernd Gotthardt
Herr Andreas Hergenröder
Herr Johannes Lang
Herr Robert Martin
Herr Jonas Merzbacher
Frau Gisela Oeckler
Herr Bernhard Oppel
Frau Maria Tadda
Herr Christian Wolf
Herr Stefan Wolf
Frau Christine Ziegler
Herr Stephan Zwosta

Schriftführer
Herr Michael Keupp
Nicht Anwesende:
Mitglieder Gemeinderat
Frau Ulrike Steinbock
Herr Sean Steuart

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung 

der Niederschrift
2. Änderung der Satzung über die Erhebung der Hunde-

steuer der Gemeinde Gundelsheim
3. Beratung Bedarf Katastrophenschutz
4. Beschluss Tempo 30
5. Planung Klausursitzung 2023 - Themenschwerpunkte
6. Informationen und Anfragen öffentlich:

Sie haben gemäß § 50 Abs. 5 BMG das Recht, der Daten-
übermittlung zu widersprechen. Bei einem Widerspruch 
werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch ist 
bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder der 
Hauptwohnung zu erheben. Der Widerspruch gilt bis zu 
seinem Widerruf.
Übermittlungssperren im Melderegister
Gemäß § 42 Abs. 3 und § 50 Abs. 5 Bundesmeldegesetz 
hat die Meldebehörde einmal jährlich die Einwohnerinnen 
und Einwohner durch öffentliche Bekanntmachung über 
die Übermittlungssperren zu unterrichten.

Sofern Sie der Weitergabe Ihrer Meldedaten bei
• Übermittlung von Daten an das Bundesamt für das 

Personalmanagement der Bundeswehr
• Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 

Religionsgesellschaft, der nicht die meldepflichtige 
Person angehört, sondern deren Familienangehörige

• Übermittlungen an Parteien, Wählergruppen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen

• Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- oder 
Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk

• Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage

widersprechen wollen, können Sie im Rathaus einen schrift-
lichen Antrag stellen und ohne Angabe von Gründen eine 
unbefristete Übermittlungssperre im Melderegister ein-
richten lassen. Sie können diese im Bürgerserviceportal 
oder im Rathaus bearbeiten. Haben Sie bereits eine Über-
mittlungssperre eingerichtet, ist ein neuer Antrag nicht 
erforderlich.

Wasserrecht
Einleiten von Niederschlagswasser aus dem Bereich 
Karmelitenstraße in den Leitenbach durch die Gemeinde 
Gundelsheim, Landkreis Bamberg;
Die Gemeinde Gundelsheim erhielt mit Bescheid des Land-
ratsamtes Bamberg vom 24. Februar 2023, Az. 42.2-641.81-
Nr. 3/2022 die wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten 
von Niederschlagswasser aus dem Bereich Karmeliten-
straße in den Leitenbach.
Die Ausfertigung des Bescheides der wasserrechtlichen 
Erlaubnis mit einer Rechtsbehelfsbelehrung und einer 
Ausfertigung der Planunterlagen liegen in der Zeit vom 
27.03.2023 - 14.04.2023 während der Dienststunden zur Ein-
sichtnahme bei der Gemeinde Gundelsheim, Zimmer 6, aus.
Mit dem Ende der oben genannten Auslegungsfrist gilt der 
Erlaubnisbescheid auch gegenüber den Betroffenen, die 
keine Ausfertigung des Bescheides erhalten haben, als 
zugestellt (Art. 74 Abs. 4 BayVwVfG).

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats 
nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth
in 95422 Bayreuth

Postfachanschrift: Postfach 11 03 21, 95422 Bayreuth,
Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth,

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich.
Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail 
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen 
Wirkungen!
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat 
Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten. 
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Außer 
in den Fällen elektronischer Übermittlung sollen der 
Klage und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.
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3. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder 
völlig Hilflose unentbehrlich sind,

4. Hunden, die zur Bewachung von Herden notwendig sind,
5. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorüber-

gehend in Tierasylen oder ähnlichen Einrichtungen 
untergebracht sind,

6. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen 
Prüfungen bestanden haben und als Rettungshunde 
für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den 
Rettungsdienst zur Verfügung stehen,

7. Hunden in Tierhandlungen.

§ 3 Steuerschuldner, Haftung
(1) Steuerschuldner ist der Halter des Hundes. Hunde-
halter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im 
Interesse seiner Haushalts- oder Betriebsangehörigen auf-
genommen hat. Als Hundehalter gilt auch, wer einen 
Hund in Pflege oder Verwahrung genommen hat oder 
auf Probe oder zum Anlernen hält. Alle in einen Haushalt 
oder einen Betrieb aufgenommenen Hunde gelten als von 
ihren Haltern gemeinsam gehalten.
(2) Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder 
mehrere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner.
(3) Neben dem Hundehalter haftet der Eigentümer des 
Hundes für die Steuer.
§ 4 Wegfall der Steuerpflicht, Anrechnung
(1) Die Steuerpflicht entfällt, wenn ihre Voraussetzungen 
nur in weniger als drei aufeinanderfolgenden Kalender-
monaten erfüllt werden.
(2) Tritt an die Stelle eines verendeten oder getöteten 
Hundes, für den die Steuerpflicht besteht, bei dem-
selben Halter ein anderer Hund, so entsteht für das 
laufende Steuerjahr keine neue Steuerpflicht. Hiervon aus-
genommen sind Hunde, die nach § 5a besteuert werden. 
Die bereits entrichtete Steuer wird angerechnet.
(3) Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerjahr oder 
für einen Teil des Steuerjahres bereits in einer anderen 
Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland besteuert, so 
ist die erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die für 
das Steuerjahr nach dieser Satzung zu zahlen ist.
Mehrbeträge werden nicht erstattet.
§ 5 Steuermaßstab und Steuersatz
(1) Die Jahressteuer beträgt
a) für den ersten Hund 35,00 Euro,
b) für den zweiten Hund 50,00 Euro,
c) für jeden weiteren Hund 70,00 Euro.
Hunde, für die eine Steuerbefreiung nach § 2 gewährt 
wird, sind bei der Berechnung der Anzahl der Hunde nicht 
anzusetzen. Hunde, für die die Steuer nach § 6 ermäßigt 
wird, gelten als erste Hunde.
(2) Abweichend von Abs. 1 beträgt die Hundesteuer bei 
Kampfhunden im Sinne des § 5a jährlich
a) für den ersten Hund 460,00 Euro,
b) für jeden weiteren Hund 620,00 Euro.
(3) Generell wird die Hundehaltung in der Gemeinde auf 
maximal vier Hunde je Haushalt beschränkt. Das Halten 
von mehr als vier Hunden wird damit untersagt.
§ 5a Kampfhunde
(1) Kampfhunde sind Hunde, bei denen auf Grund rassen-
spezifischer Merkmale, Zucht und Ausbildung von einer 
gesteigerten Aggressivität und Gefährlichkeit gegenüber 
Menschen oder Tieren auszugehen ist. Kampfhunde im 
Sinne dieser Vorschrift sind alle in § 1 der Verordnung über 
Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit 
genannten Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren 
Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden.
(2) Unabhängig hiervon kann sich die Eigenschaft eines 
Hundes als Kampfhund im Einzelfall aus seiner Ausbildung 
mit dem Ziel einer gesteigerten Aggressivität oder Gefähr-
lichkeit ergeben.
(3) Der erhöhte Steuersatz nach § 5 Abs. 2 entfällt auch 
nicht bei Vorlage einer Bescheinigung (Negativzeugnis) 
dass keine rassetypischen Wesensmerkmale vorliegen.

Öffentlicher Teil
TOP 1
Feststellung der Beschlussfähigkeit und Genehmigung der 
Niederschrift
Sachverhalt:
Der Vorsitzende stellt fest, dass der Gemeinderat nach Art. 
47 Abs. 2 GO beschlussfähig ist.
Die letzte Sitzungsniederschrift wurde den Mitgliedern des 
Gemeinderats mit der Sitzungsladung zugestellt.
Beschluss:
Der Gemeinderat erhebt keine Einwendungen.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 15
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt 0

TOP 2
Änderung der Satzung über die Erhebung der Hundesteuer 
der Gemeinde Gundelsheim
Sachverhalt:
Die Hundesteuersatzung aus dem Jahre 2018 wurde über-
arbeitet und die Gemeinde schlägt folgende Änderungen 
vor:
In § 5a Kampfhunde wird bei Abs. 1 die Definition von 
Kampfhunden ergänzt: „Kampfhunde im Sinne dieser 
Vorschrift sind alle in § 1 der Verordnung über Hunde mit 
gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit genannten 
Rassen und Gruppen von Hunden sowie deren Kreuzungen 
untereinander oder mit anderen Hunden.“
Der bestehende Absatz 2 und Absatz 3 können 
dadurch gestrichen werden; der bestehende Absatz 4 
„Unabhängig hiervon kann sich die Eigenschaft eines 
Hundes als Kampfhund im Einzelfall aus seiner Ausbildung 
mit dem Ziel einer gesteigerten Aggressivität oder Gefähr-
lichkeit ergeben“ wird zum Absatz 2.
Als Absatz 3 wird hinzugefügt: „Der erhöhte Steuersatz 
nach § 5 Abs. 2 entfällt auch nicht bei Vorlage einer 
Bescheinigung (Negativzeugnis) dass keine rassetypischen 
Wesensmerkmale vorliegen.“
Die generelle Einführung eines Maulkorbzwanges für 
Kampfhunde ist nicht zulässig und bedarf einer Einzelfall-
anordnung.
Beschluss:
Der Gemeinderat beschließt folgende Satzung und 
anschließende Bekanntmachung:

Satzung für die Erhebung einer Hundesteuer
(Hundesteuersatzung)

Die Gemeinde Gundelsheimerlässt auf Grund von Art. 2 
Abs. 1 und Art. 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes 
(KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. April 

1993 (GVBl. S. 264), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. 
März 2014 (GVBl. S. 70), folgende

Satzung
für die Erhebung einer Hundesteuer

Vom
§ 1 Steuertatbestand
Das Halten eines über vier Monate alten Hundes im 
Gemeindegebiet unterliegt einer gemeindlichen Jahres-
aufwandsteuer nach Maßgabe dieser Satzung. Maß-
gebend ist das Kalenderjahr.
§ 2 Steuerfreiheit

Steuerfrei ist das Halten von
1. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Auf-

gaben,
2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-

Samariterbundes, des Malteser-Hilfsdienstes, der 
Johanniter-Unfallhilfe, des Technischen Hilfswerks oder 
des Bundesluftschutzverbandes, die ausschließlich der 
Durchführung der dieser Organisationen obliegenden 
Aufgaben dienen,
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(3) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerver-
günstigung weg oder ändern sie sich, so ist das der 
Gemeinde unverzüglich anzuzeigen.
§ 12 Hundekennzeichen
(1) Die Gemeinde gibt für jeden Hund ein Hundesteuer-
kennzeichen (Steuermarke) aus. Das Hundekennzeichen 
ist Eigentum der Gemeinde und ist bei der Abmeldung des 
Hundes zurückzugeben. Bei Verlust der gültigen Steuer-
marke wird dem Hundehalter auf Antrag eine neue 
Steuermarke gegen eine Gebühr ausgehändigt.
(2) Der Hundehalter darf Hunde außerhalb seiner 
Wohnung oder seines umfriedeten Grundbesitzes nur mit 
der befestigten Steuermarke umherlaufen lassen.
(3) Jagdhunde sind während der Ausübung der Jagd in 
den Jagdrevieren im Stadtgebiet von der Anlegepflicht 
befreit.
(4) Der Hundehalter ist verpflichtet, den Beauftragten der 
Gemeinde die Steuermarke auf Verlangen vorzuzeigen.
§ 13 Steuerüberwachung
Zur Überprüfung der Hundehaltungen und zur allgemeinen 
Aufnahme des Hundebestandes kann die Gemeinde 
nach Art. 13 Abs. 6 Satz 1 KAG in Verbindung mit Art. 16 
des Bayerischen Datenschutzgesetzes
1. Kontrollen durchführen und
2. Auskünfte von Beteiligten und anderen Personen ein-
holen.
§ 14 Ordnungswidrigkeiten
Nach Art. 16 Nr. 2 KAG kann mit Geldbuße bis zu fünf-
tausend Euro belegt werden, wer als Hundehalter vorsätz-
lich oder leichtfertig entgegen

1. § 11 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig 
anmeldet,

2. § 11 Abs. 3 den Wegfall der Voraussetzungen für 
eine Steuervergünstigung nicht oder nicht rechtzeitig 
anzeigt,

3. § 12 Abs. 2 einen Hund außerhalb seiner Wohnung 
oder seines umfriedeten Grundbesitzes ohne 
befestigte Steuermarke umherlaufen lässt,

4. § 12 Abs. 4 die Steuermarke auf Verlangen eines 
Beauftragten der Stadt nicht vorzeigt.

§ 15 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2024 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Hundesteuersatzung vom 21.06.2018 außer Kraft.
Gundelsheim, 15.02.2023
Gemeinde Gundelsheim
Jonas Merzbacher
1. Bürgermeister

Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 15
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt 0

TOP 3
Beratung Bedarf Katastrophenschutz
Sachverhalt:
Auf Grund der aktuellen Lage in Deutschland und Europa 
wurde in übergeordneten Gremien das Thema der Black-
out-Gefahr und des generellen Katastrophenschutzes 
in Notlagen beraten. Die Umsetzung und Ausrüstung 
auf kommunaler Ebene wurde seitens der Verwaltung 
in Abstimmung mit der entsprechenden Stellen geprüft. 
Etwaige Anschaffungen gelten für den Katastrophenfall 
mit längerfristigem Ausfall kritischer Infrastruktur. Für den 
Winter 2022/23 wurde im Auftrag des Bundesamtes für 
Wirtschaft und Klimaschutz die Sicherung der Stromnetz-
Stabilität in Deutschland geprüft:
Der zweite Stresstest wurde von den vier Übertragungs-
netzbetreibern im Zeitraum von Mitte Juli bis Anfang 
September 2022 durchgeführt. Im Vergleich zur ersten 
Sonderanalyse (März bis Mai 2022) wurden die Annahmen 
zu den Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die 

§ 6 Steuerermäßigung
(1) Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für
1. Hunde, die in Einöden und Weilern (Abs. 2) gehalten 
werden,
2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder 
Inhabern eines Jagdscheins ausschließlich oder über-
wiegend zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- und 
Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die Hunde-
haltung steuerfrei ist; für Hunde, die zur Ausübung der 
Jagd gehalten werden, tritt die Steuerermäßigung nur ein, 
wenn sie eine Brauchbarkeitsprüfung oder eine ihr gleich-
gestellte Prüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung 
des Bayer. Jagdgesetzes vom 01. März 1983 (GVBl S. 51) in 
der jeweils geltenden Fassung mit Erfolg abgelegt haben.
(2) Als Einöde (Abs. 1 Nr. 1) gilt ein Anwesen, dessen Wohn-
gebäude mehr als 500 m von jedem anderen Wohn-
gebäude entfernt sind. Als Weiler (Abs. 1 Nr. 1) gilt eine 
Mehrzahl benachbarter Anwesen, die zusammen nicht 
mehr als 300 Einwohner zählen und deren Wohngebäude 
mehr als 500 m von jedem anderen Wohngebäude ent-
fernt sind.
(3) Für Hunde, die nach § 5a besteuert werden, wird eine 
Steuerermäßigung nicht gewährt.
§ 7 Züchtersteuer
(1) Von Hundezüchtern, die mindestens zwei rassereine 
Hunde der gleichen Rasse in zuchtfähigem Alter, darunter 
eine Hündin, zu Zuchtzwecken halten, wird die Steuer für 
Hunde dieser Rasse in der Form der Züchtersteuer erhoben. 
§ 2 Nr. 7 bleibt unberührt.
(2) Die Züchtersteuer beträgt für jeden Hund, der zu Zucht-
zwecken gehalten wird, die Hälfte des Steuersatzes nach 
§ 5 Abs. 1.
(3) Werden Hunde gezüchtet, die in § 1 Abs. 1 und 2 der 
Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und 
Gefährlichkeitvom 10. Juli 1992 (GVBl S. 268) in der jeweils 
geltenden Fassung aufgeführt sind, wird eine ermäßigte 
Züchtersteuer nicht gewährt.
§ 8 Allgemeine Bestimmungen für Steuerbefreiung und 
Steuerermäßigung
(Steuervergünstigung)
(1) Maßgebend für die Steuervergünstigung sind die Ver-
hältnisse zu Beginn des Jahres. Beginnt die Hundehaltung 
erst im Laufe des Jahres, so ist dieser Zeitpunkt ent-
scheidend.
(2) In den Fällen des § 6 kann jeder Ermäßigungsgrund nur 
für jeweils einen Hund des Steuerpflichtigen beansprucht 
werden.
§ 9 Entstehung und Ende der Steuerpflicht
(1) Die Steuerpflicht entsteht mit Beginn des Jahres oder 
während des Jahres mit Beginn des Folgemonats, in dem 
der Steuertatbestand verwirklicht wird.
(2) Die Steuerpflicht endet
a) bei Wegzug eines Hundehalters aus der Gemeinde mit 
Ablauf des Kalendermonats, in den der Wegzug fällt,
b) im Übrigen mit dem Ablauf des Kalendermonats, in 
dem der Hund veräußert oder sonst abgeschafft wird, 
abhandenkommt oder verendet.
§ 10 Fälligkeit der Steuer
Die Steuer wird erstmals einen Monat nach Bekanntgabe 
des Steuerbescheids fällig. Bis zur Bekanntgabe eines 
neuen Steuerbescheids ist die Steuer jeweils zum 01. April 
eines jeden Jahres fällig und ohne Aufforderung weiter zu 
entrichten.
§ 11 Anzeigepflichten
(1) Wer einen über vier Monate alten, der Gemeinde noch 
nicht gemeldeten Hund hält, muss ihn unverzüglich der 
Gemeinde melden.
(2) Der steuerpflichtige Hundehalter (§ 3 Abs. 1) soll den 
Hund unverzüglich bei der Gemeinde abmelden, wenn er 
ihn veräußert oder sonst abgeschafft hat, wenn der Hund 
abhanden gekommen oder eingegangen ist oder wenn 
der Halter aus der Gemeinde wegzieht.
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Es gilt über zwei Alternativen abzustimmen:
1. Das Tempo 30 als streckenbezogene Einrichtung im 

Umfeld kritischer Infrastruktur, wie z.B. Kindergärten, 
Schulen und Spielplätzen. Dies bedeutet für Gundels-
heim die bestehenden Geschwindigkeitsregulierun-
gen zu wahren, da sich diese Einrichtungen und Plätze 
in Gundelsheim bereits entweder in einer Zone 30 be-
finden oder streckenbezogen reguliert wurde, wie z.B. 
in der Georg-Wolf-Straße.

2. Die Einrichtung einer großflächigen Zone 30 im Rah-
men einer gebietsplanerischen Regulierung. Hierfür 
wird zur Vermeidung von Schilderwäldern, Verwirrung 
und besonders der Kostenregulierung eine Einrich-
tung eine einheitliche Temporegulierung im gesam-
ten Gemeindegebiet vorgeschlagen. Ausgenommen 
von der Zone 30 wären weiterhin die Kreisstraßen BA4 
sowie BA5.

Die Einrichtung von Tempo 30 kann grundsätzlich ent-
weder streckenbezogen zur Sicherung von örtlich bezogen 
Gefahrenquellen errichtet werden oder gebietsplanerisch 
ausgeweitet werden. Als örtliche Straßenverkehrsbehörde 
hat die Gemeinde Gundelsheim auf Gemeindestraßen die 
Hoheit zur Regulierung und Beschränkung.
§45 VwV-StVO
(1) Die Straßenverkehrsbehörden können die Benutzung 
bestimmter Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der 
Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs beschränken oder 
verbieten und den Verkehr umleiten. Das gleiche Recht 
haben sie

1. zur Durchführung von Arbeiten im Straßenraum,
2. zur Verhütung außerordentlicher Schäden an der 

Straße,
3. zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Lärm und 

Abgasen,
4. zum Schutz der Gewässer und Heilquellen,
5. hinsichtlich der zur Erhaltung der öffentlichen Sicher-

heit erforderlichen Maßnahmen sowie
6. zur Erforschung des Unfallgeschehens, des Verkehrs-

verhaltens, der Verkehrsabläufe sowie zur Erprobung 
geplanter verkehrssichernder oder verkehrsregelnder 
Maßnahmen.

Tempo 30 - Streckenbezogene Einrichtung
Die streckenbezogene Einrichtung beschränkt die Höchst-
geschwindigkeit auf Tempo 30 in der Regel nach §45 (1) 5. 
VwV-StVO und insbesondere im Umfeld von kritischer Infra-
struktur, wie z.B. Kindergärten, Spielplätzen und Schulen.
Zone 30 - Gebietsplanerische Regulierung
Zur Einrichtung von Tempo 30 Zonen heißt es weiter in §45 
VwV-StVO:
(1c) Die Straßenverkehrsbehörden ordnen ferner inner-
halb geschlossener Ortschaften, insbesondere in Wohn-
gebieten und Gebieten mit hoher Fußgänger- und Fahr-
radverkehrsdichte sowie hohem Querungsbedarf, Tempo 
30-Zonen im Einvernehmen mit der Gemeinde an. Die 
Zonen-Anordnung darf sich weder auf Straßen des überört-
lichen Verkehrs (Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) noch 
auf weitere Vorfahrtstraßen (Zeichen 306) erstrecken. Sie 
darf nur Straßen ohne Lichtzeichen geregelte Kreuzungen 
oder Einmündungen, Fahrstreifenbegrenzungen (Zeichen 
295), Leitlinien (Zeichen 340) und benutzungspflichtige 
Radwege (Zeichen 237, 240, 241 oder Zeichen 295 in Ver-
bindung mit Zeichen 237) umfassen. An Kreuzungen und 
Einmündungen innerhalb der Zone muss grundsätzlich 
die Vorfahrtregel nach § 8 Absatz 1 Satz 1 („rechts vor 
links “) gelten. Abweichend von Satz 3 bleiben vor dem 1. 
November 2000 angeordnete Tempo 30-Zonen mit Licht-
zeichenanlagen zum Schutz der Fußgänger zulässig.
Als Kommune und örtliche Straßenverkehrsbehörde 
hält die Gemeinde Gundelsheim die Planungshoheit. 
Zusätzlich zu den Ausführungen in §45 StVO (1c) gilt, 
dass bestehende Beschilderung sowie übergeordnete 
Beschilderung die Vorfahrt innerhalb einer Zone 30 regeln 
kann. Generell können Straßen, die eine Buslinie enthalten, 
als Vorfahrtsstraßen geführt werden. Somit können auch 

Ukraine auf den Energiemarkt aus Vorsorgegründen deut-
lich verschärft und stufenweise hochskaliert. Zusätzlich 
berücksichtigen die Berechnungen weitere mögliche Eng-
pässe in der Kraftwerksverfügbarkeit.
Die Analyse umfasst drei kritische Szenarien (kritisches 
Szenario +, sehr kritisches Szenario ++ und Extremszenario 
+++), die deutlich von den Referenzszenarien aus den 
gesetzlich vorgeschriebenen Analysen zur Stromversorgungs-
sicherheit von Ende April 2022 abweichen. Auch im Vergleich 
zum ersten Stresstest vom Mai 2022 wurden die Annahmen 
zur Kraftwerksverfügbarkeit und zu Brennstoffpreisen noch 
einmal deutlich verschärft und je nach Szenario hoch-
skaliert. Damit liegen der Gesamtbewertung für die Strom-
versorgungssituation insgesamt fünf Szenarien zugrunde - von 
Basisszenario der gesetzlich vorgeschriebenen Bedarfsana-
lyse bis hin zum Extremszenario in diesem zweiten Stresstest.
Für die drei Szenarien des zweiten Stresstests wurden in 
Stufen mögliche Auswirkungen einer unterschiedlich 
kritischen Lage auf den Energiemärkten auf den Strom-
sektor in Deutschland und Europa untersucht.
Der zweite Stresstest zeigt im Ergebnis: Eine stunden-
weise krisenhafte Situation im Stromsystem im Winter 
22/23 ist zwar sehr unwahrscheinlich, kann aktuell, aber 
nicht vollständig ausgeschlossen werden. Damit es aber 
im kommenden Winter zu keinerlei Lastunterdeckungen 
oder Stromausfällen aufgrund von Netz-Stresssituationen 
kommt, sind zusätzliche Maßnahmen zur Stärkung der 
Netzsicherheit nötig.
(Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz)
Die Gemeinde Gundelsheim liegt im Falle des Ausfalls 
kritischer Infrastruktur, wie z.B. Mobilfunk und Internet, im 
Zuständigkeitsbereich des Katastrophenschutzes des Land-
kreises Bamberg. Dieser ist ausgerüstet mit umfangreicher 
Ausstattung zur Fernsprechvermittlung sowie Satelliten-
schüssel zur Herstellung ortsunabhängiger Internetver-
bindungen vorbehaltlich für kritische Einrichtungen.
Der Katastrophenschutz des Landkreises agiert zudem 
ergänzend zu den lokalen Feuerwehren.
Weiterhin sind im Landkreis mehrere Satellitensprechfunk-
geräte verfügbar, um im gesicherten IRIDIUM-Satelliten-
netzwerk zu kommunizieren. Deren Benutzung ist ebenfalls 
kritischen Einrichtungen vorbehalten.
Zu den Anschaffungen auf kommunaler Ebene zählen unter 
anderem weitere Notstromaggregate, eigene Satelliten-
schüsseln sowie exklusive Satellitensprechfunkgeräte. Alle 
Anschaffungen wären ausschließlich zur weiteren Sicherung 
der kritischen Einrichtungen im Gemeindegebiet - Rat-
haus, Bauhof, Feuerwehr. Für Kommunen mit vergleichbarer 
Größe wird ein Ausgabevolumen von 8.000,00 bis 15.000,00 
€ angenommen.
Bereits in der Sitzung vom 14.09.2022 wurde der Gemeinde-
rat über die Situation der Gemeinde im Falle eines sog. 
“Blackouts“ informiert: Betrieb Spezerei, Wasserversorgung, 
Heizsysteme in öffentlichen Gebäuden, Betrieb Senioren-
zentrum, Betrieb Kläranlage/Hebewerk.
Seitens der Gemeinde Gundelsheim sind keine zusätzlichen 
Anschaffungen erfolgt und zum jetzigen Zeitpunkt nicht 
geplant. Eine Notwendigkeit und weitergehender Hand-
lungsbedarf werden vom Gemeinderat nicht gesehen.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen ohne Ein-
wände zur Kenntnis und stimmt dem Vorgehen zu.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 15
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt 0

TOP 4
Beschluss Tempo 30
Sachverhalt:
In der letzten Sitzung im Dezember wurde basierend auf 
den unten folgenden Grundlagen die Situation in Gundels-
heim beraten.
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Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 15
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt 0

TOP 6
Informationen und Anfragen öffentlich:
In den letzten Monaten häufen sich Anfragen in der Ver-
waltung zur privaten Anmietung der Turnhalle der Michael-
Arneth-Schule für Feierlichkeiten, wie z.B. Kindergeburts-
tage.
Bürgermeister Jonas Merzbacher teilt mit, dass aus 
versicherungs- und haftungsrechtlichen Gründen die Turn-
halle nicht mehr für Derartiges vermietet werden kann.
Der Jahresabschluss 2021 der Bürgerstiftung Gundels-
heim wurde geprüft und vom Kuratorium beschlossen. 
Zum Jahresende 2021 betrug das nominale dauer-
hafte Stiftungsvermögen der Unterstiftung 35.970,00 €. Im 
Geschäftsjahr wurde das Vermögen um 250,00 € erhöht. 
Weiterhin wurden Spenden in Höhe von 11.640,00 € verein-
nahmt. Im Jahr 2021 kamen nachstehende Beträge von 
der Stiftungstreuhand an die Gemeinde Gundelsheim zur 
Auszahlung: 17.02.2021: 35.000,00 €; 22.06.2021: 6.000,00 
€; Im Jahr 2022 kamen nachstehende Beträge von der 
Stiftungstreuhand an die Gemeinde Gundelsheim zur Aus-
zahlung: 14.12.2022: 7.610,52 €
Der Kontostand der Bürgerstiftung Gundelsheim betrug 
zum 06.02.2023:
71.488,31 € (Spendenkonto) - 35.970,00 € (Stiftungsver-
mögen)
Für die Amtsperiode 2024 bis 2028 findet im ersten Halb-
jahr 2023 die Wahl der Schöffen statt. Die Vorschlagsliste ist 
bis zum 15. Mai 2023 aufzustellen. Die Gemeinde Gundels-
heim ist beauftragt, drei Personen vorzuschlagen und auf 
Grund des Gebotes zur Gleichmäßigkeit angehalten, diese 
Anzahl nur unwesentlich zu überschreiten. Die Verwaltung 
schlägt somit vor, in der April Sitzung des Gemeinderates 
über die entsprechende Vorschlagsliste über maximal vier 
Personen abzustimmen. Bereits jetzt übersteigt die Anzahl 
der Bewerber die angeforderte Anzahl der Vorschläge.
Der Gemeinderat wird über die nächste Landtagswahl 
informiert. Am 12. Dezember setzte die Staatsregierung 
den Termin auf den 08. Oktober 2023 fest. Herr Michael 
Keupp wird als Wahlleiter und Frau Tina Peukert als stellver-
tretende Wahlleiterin vor Ort benannt.
Die Förderung KsNI (Klimaschone Nutzfahrzeuge & 
Ladeinfrastruktur) wurde fristgerecht im Jahr 2022 beim 
Bundesamt für Logistik und Mobilität beantragt. Der ent-
sprechende Förderantrag unterlag bisher noch keiner 
Bearbeitung. Nach aktuellem Austausch (KW 4) mit dem 
BALM kann die Erstbearbeitung des Antrages noch mehr 
als 3 Monate dauern, bisher wurden erst vereinzelt Anträge 
bearbeitet und ausgezahlt.
Die Lieferzeit einer entsprechenden Schnellladesäule liegt 
aktuell bei bis zu 30 Wochen. In der Anschaffung ohne 
Installation und Betrieb sind Kosten zwischen 55.000,00 und 
65.000,00 € zu erwarten. Ein vorzeitiger Maßnahmenbeginn 
wäre förderschädlich und bedeutet die komplette Über-
nahme der Kosten seitens der Gemeindeverwaltung. Auf 
Grund der beantragten Förderhöhe von bis zu 80% wird 
von einem vorzeitigem Maßnahmenbeginn, sprich der 
frühzeitigen Bestellung einer Ladesäule, abgesehen.
Am 01. März 2023 findet ein Bürgerinformationsabend 
bezüglich der Einrichtung der nachträglichen Lärmver-
sorgung am Autobahnkreuz A70/A73 statt. Die Autobahn 
GmbH des Bundes lädt ab 19:00 Uhr in die Michael-Arneth 
Grundschule ein. Aktuell werden seitens der Autobahn 
GmbH die Unterlagen für den Feststellungsentwurf vor-
bereitet, um im Herbst 2023 einen Antrag auf Planfest-
stellung bei der Regierung von Oberfranken stellen zu 
können.
Der Gemeinderat berät ausführlich Bauvoranfragen in der 
Unteren Bachstraße, Kirchstraße und Meixnerstraße und 

bei einer Einrichtung einer Tempo 30 Zone bestehende 
Vorfahrtsstraßen in Gundelsheim weiter gelten und 
bestehen bleiben. Eine mögliche Tempo 30 Zone könnte 
sich auf das gesamte Gemeindegebiet außerhalb von 
übergeordneten Kreisstraßen erstrecken. Eine Einführung 
von Tempo 30 in Industrie- und Gewerbegebieten wäre zu 
prüfen.
Auf Grundlage der beiden vorgestellten Alternativen 
Tempo 30 bzw. Zone 30 berät der Gemeinderat ausführlich 
folgende Maßnahmen:
Umsetzung einer verkehrsberuhigten Zone Lindenstraße
Tempo 30 - Zone In der Hasenleite, Hohenlohestraße, Zur 
Steinleite, usw.
Am Angerholz, Beginn Am Backleitenweg Tempo 20
Vergrößerung Tempo 30 rund um den Kinderspielplatz 
Georg-Wolf-Straße
Errichtung eines Zusatzschildes “Kindergarten“ vor der 
Kindertagesstätte St. Marien.
Zur weiteren Reduzierung der gefahrenen Geschwindig-
keit innerhalb der Ortschaft wird die Anschaffung eines 
mobilen Geschwindigkeitsanzeigesystems beraten.
Die Reduzierung der Geschwindigkeit in der Hauptstraße 
im Bereich zwischen Hauptstraße 5 (“Blumalädla“) und 
Hauptstraße 32 (“Nahkauf“) auf Tempo 30 liegt im Ent-
scheidungsbereich des Landkreises, da es sich hier um 
eine Kreisstraße handelt.
Beschluss 1:
Der Gemeinderat beschließt die beratenen Punkte:
Umsetzung einer verkehrsberuhigten Zone Lindenstraße
Tempo 30 - Zone In der Hasenleite, Hohenlohestraße, Zur 
Steinleite, usw.
Am Angerholz, Beginn Am Backleitenweg Tempo 20
Vergrößerung Tempo 30 rund um den Kinderspielplatz 
Georg-Wolf-Straße
Errichtung eines Zusatzschildes “Kindergarten“ vor der 
Kindertagesstätte St. Marien

Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 15
Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: 1
Persönlich beteiligt 0

Beschluss 2:
Der Gemeinderat beschließt einen Antrag Tempo 30 in der 
Hauptstraße für den Bereich zwischen Hauptstraße 5 bis 
Hauptstraße 32 und beauftragt die Verwaltung, einen ent-
sprechenden Antrag an die zuständige Kreisverwaltungs-
behörde zu stellen.

Abstimmungsergebnis:
Anwesend: 15
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: 0
Persönlich beteiligt 0

TOP 5
Planung Klausursitzung 2023 - Themenschwerpunkte
Sachverhalt:
Analog zum vergangenen Jahr soll auch 2023 wieder 
eine Klausursitzung stattfinden. Hierfür sollen nun Themen-
schwerpunkte im Gemeinderat beraten werden.
Seitens der Gemeindeverwaltung sind u.a. die laufenden 
Projekte Kläranlage, Friedhof, Steg Leitenbach, Neubau 
Kinderkrippe, Finanzlage angedacht. Weitere Themen 
können vom Gremium eingebracht werden. Die Klausur-
sitzung soll im März 2023 als intensivere Gemeinderats-
sitzung zur Vorberatung der kommenden 12 Monate 
dienen.
Beschluss:
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen zur Kenntnis 
und beschließt die Durchführung einer Klausursitzung am 
18. März 2023.
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Zahlungsmöglichkeiten im Rathaus
Im Zuge der Digitalisierung ist es im Rathaus ab sofort 
möglich, kontaktlos zusätzlich zur Giro/EC Karte mit 
folgenden Karten zu zahlen: VISA, Master-Card, 
Maestro, V-Pay (Zahlung per mobilem Endgerät).
Die American Express wird zur Zeit noch nicht akzeptiert.
Bei Fragen zu den Zahlungsmethoden können Sie sich 
gerne an Frau Griebel (9 44 44 13) wenden

Allgemeine Bekanntmachungen

Schutz der „Stillen Tage“
Mit den kommenden Osterfeiertagen stehen auch die so 
genannten „Stillen Tage“ unmittelbar bevor. Vor diesem 
Hintergrund weist das Landratsamt Bamberg darauf hin, 
dass der Gründonnerstag am 6. April und die Kartage 
(Karfreitag und Karsamstag) am 7. und 8. April „Stille Tage“ 
im Sinne des Feiertagsgesetzes sind.
Demnach sind am Gründonnerstag ab 2:00 bis 24:00 Uhr 
und an den Kartagen von 0:00 bis 24:00 Uhr öffentliche 
Unterhaltungsveranstaltungen nur dann erlaubt, wenn der 
diesen Tagen entsprechende ernste Charakter gewahrt 
bleibt. Tanzbetrieb ist (auch in Discotheken) grundsätz-
lich nicht möglich. Auch alle in einem anderen Sinn für 
den jeweiligen Vorabend geplanten öffentlichen Unter-
haltungsveranstaltungen müssen zu den genannten Zeiten 
enden. An den „Stillen Tagen“ ist zudem der Betrieb von 
Spielhallen nicht zulässig, da es sich hierbei um Unter-
haltungsveranstaltungen handelt, die dem ernsten 
Charakter dieser Tage eindeutig widersprechen. Am Kar-
freitag sind außerdem öffentliche Sportveranstaltungen 
und musikalische Darbietungen jeglicher Art in Räumen 
mit Schankbetrieb untersagt.

Interkommunale Zusammenarbeit 
Neues aus der Nachbarschaft

19. Merkendorfer Frühlingsläufe
Sonntag, 26. MÄRZ 2023 SPORTPLATZ ORTSMITTE - 
Anmeldungen ab 9:00 Uhr
10 km Panoramalauf (172 Höhenmeter) - amtlich ver-
messen - Start 10:00 Uhr
5,2 km Döringlauf - Start 10:00 Uhr
0,5 km Bambinilauf - Start 9:30 Uhr
Startgebühr: 5,-- € (Kinder bis 12 Jahre in Begleitung eines 
Erwachsenen frei)
Der Erlös geht komplett an den Kindergarten St. Martin Merkendorf
Herzliche Einladung an alle Läufer- Jogger- und Walker*innen
Alle Infos auf https://laufgruppe.svmerkendorf.de

Verkauf handgemachter Kerzen im 
Landratsamt Bamberg
Abtei Maria Frieden bietet Kerzen für besondere Momente
Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in 
Kirchschletten verzieren in ihrer Wachswerkstatt Kerzen 
für viele Anlässe. Speziell in den vorösterlichen Tagen ver-
zieren sie liebevoll Osterkerzen.
Der Verkauf findet am Donnerstag, 30. März 2023 von 9:00 
Uhr bis 17:00 Uhr im Foyer des Landratsamts Bamberg statt. 
Angeboten werden ausgewählte Stücke wie Osterkerzen, 
Geschenkkerzen, Muttergotteskerzen, Kerzen zur Taufe, 
Kommunion, Firmung, Konfirmation, Hochzeit, Geburtstag 
und auch für den Trauerfall.

signalisiert jeweils Zustimmung bei der Stellung von ent-
sprechenden Bauanträgen.
Einige Außenspielgeräte der Kindertagesstätte St. Marien 
sind in einem maroden Zustand und werden in der 
kommenden Zeit ersetzt.
Die Bachstraße 6 dient derzeit als vorübergehende Not-
unterkunft für Wohnungslose, die zuletzt in der Gemeinde 
Gundelsheim gemeldet waren. Anschließend wird dort die 
Nutzungsänderung der bestehenden Unterkunft für Asyl-
suchende in eine betreute Wohngemeinschaft mit vier 
Plätzen in Gundelsheim umgesetzt.
Bürgermeister Merzbacher informiert den Gemeinderat 
über den aktuellen Sachstand zur Sanierung des Fried-
hofs. Am 16.03.2023 findet mit dem dafür beauftragten 
Ingenieurbüro eine weitergehende Besprechung statt. Der 
Baubeginn ist für 2023 geplant.
Zur Sachlage bezüglich des Vertrages Gemeinde Gundels-
heim und J&P Immobilien- und Vermögensverwaltungs-
gesellschaft mbH zur Erschließung der Lindenstraße gibt 
es von den Vertragsparteien unterschiedliche Rechtsauf-
fassungen. Bis zur Klärung des Sachverhaltes wird eine Aus-
zahlung ausgesetzt.
Der anvisierte Baubeginn für die Kinderkrippe Gundelsheim 
wird verschoben, da im nächsten Jahr höhere Förder-
quoten zu erwarten sind.
Im Zuge der Erarbeitung des neuen Windenergiekonzepts 
durch den Regionalen Planungsverband Oberfranken-
West hat die Gemeinde Gundelsheim eine Anfrage für 
Potenzialflächen gestellt. Die regionalplanerisch und 
fachlich noch ungeprüften Potenzialflächen wurden auf 
Grundlage der harten Ausschlusskriterien des Kriterien-
kataloges ermittelt, der am 17.11.2022 vom Planungs-
ausschusses des Regionalen Planungsverbandes Ober-
franken-West beschlossen worden ist. Für die Gemeinde 
Gundelsheim haben die Berechnungen keine Potenzial-
flächen ergeben.
Der Gundelsheimer Fasching wird in diesem Jahr vom 
Sportverein Gundelsheim ausgerichtet. Nach weiteren 
Beratungen wurde die Anzahl der Besucher*innen aus 
verschiedenen Gründen auf 400 Personen festgelegt. Der 
Gemeinderat ist sich einig, den Barbetrieb am Faschings-
dienstag (Kinderfasching) nicht zu genehmigen.
Aus dem Gemeinderat wird angefragt, wann der Aus-
hub auf der Blumenwiese am Orlamünder Weg entfernt 
wird. Bürgermeister Merzbacher teilt mit, dass der Auftrag 
bereits erteilt wurde und der Aushub zusammen mit dem 
der Kindertagesstätte (alter Festplatz) abgefahren wird.
Der Gemeinderat fragt nach, wer die Kosten des Feuer-
wehreinsatzes am 02. Februar 2023 trägt, bei dem ein 
Auto in der Unterführung am Sportplatz steckengeblieben 
ist. Ebenso wird die Verhältnismäßigkeit diskutiert. Bürger-
meister Merzbacher erklärt, dass diese Fragen noch nicht 
geklärt sind.
Der Gemeinderat fragt bezüglich der Parksituation in 
der Lindenstraße im Bereich der öffentlichen Stellplätze 
nach. Herr Merzbacher teilt mit, dass eine entsprechende 
Beschilderung bereits in Auftrag gegeben wurde.
Ende der öffentlichen Sitzung 19:07 Uhr.

Für die Richtigkeit:
Jonas Merzbacher Michael Keupp
1. Bürgermeister Schriftführer

Zahlungstermin der Hundesteuer
Am 1. April 2023 ist die Hundesteuer 2023 zur Zahlung 
fällig. Die Gemeinde Gundelsheim bittet alle Steuer-
schuldner, die nicht am Abbuchungsverfahren teil-
nehmen, den Betrag, laut dem zuletzt ergangenen 
Bescheid zu überweisen. Bitte nennen Sie dabei 
unbedingt ihre Finanzadress-Nummer, damit eine 
korrekte Verbuchung erfolgen kann.
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Donnerstag, 14:00 -16:00 Uhr
Für Kinder von 3-6 Jahren mit erwachsener Begleitperson
13.04.2023 Die 4 Elemente: Luft
Wir experimentieren mit warmen und kühlen Oberflächen 
und überlegen auf spielerische Art und Weise, wie sich 
Menschen und Tiere vor Hitze schützen können.
Donnerstag, 14:00-16:00 Uhr
Für Schulkinder ab 7 Jahren
14.04.2023 Die 4 Elemente: Wasser
Spielerisch überlegen wir, wie wir die kostbare Ressource 
Wasser schützen können. Mit Kescher und Becherlupe 
erforschen wir das Ökosystem Teich.
Freitag, 10:00 -12:00 Uhr
Für Schulkinder ab 7 Jahren
14.04.2023 Auf geht’s! - Bauen
Wir lernen verschiedene Naturmaterialien als natürlichen 
Baustoff kennen und bauen uns einen eigenen Unter-
schlupf im Wald.
Donnerstag, 14:00- 16:00 Uhr
Für Schulkinder ab 7 Jahren
23.04. Saisoneröffnungsfest mit 25-jährigem Jubiläum
In diesem Jahr wird die Umweltstation Lias-Grube 25 Jahre 
alt und das wird ganz groß gefeiert! Kinderflohmarkt, 
Kleidertauschbörse, Spiele, tolle Bastel- und Entdecker-
stationen, Mitmachstationen zum Thema Klimaschutz und 
das Theater Chapeau Claque: „Geschichten von Tiger 
und Bär“.
Sonntag, 13:00-17:00
Für die ganze Familie
Eintritt frei
27.04. Schnullermäuse entdecken den Frühling
Gemeinsam entdecken wir mit allen Sinnen den Frühling.
Für Mütter und Väter mit Kindern unter 3 Jahren.
Donnerstag, 9:30-11:00
Für Kinder unter 3 Jahren (frei) + kostenpflichtige Begleit-
person (8€/Person)
28.04. Streuobstzwerge
Gemeinsam machen wir uns auf eine Entdeckungsreise 
durch die Streuobstwiese.
Freitag, 15:00-17:00
Für Kinder von 3-6 Jahren + erwachsene Begleitperson, 
beide kostenpflichtig

Fördermittel-Sprechtag 
von Stadt und Landkreis Bamberg
Video-Sprechtag am 25. April 2023
Am Dienstag, 25. April 2023, laden die Wirtschaftsförderungen 
von Stadt und Landkreis Bamberg zusammen mit der 
Regierung von Oberfranken, der LfA Förderbank Bayern und 
der Industrie- und Handelskammer für Oberfranken Bayreuth 
wieder zu einem Fördermittel-Sprechtag ein.
Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen wissen oft 
nicht, welche finanziellen Möglichkeiten es gibt, um eigene 
Investitions- und Innovationsvorhaben anzuschieben. 
Im Rahmen von Einzelberatungen erhalten sie deshalb 
Hilfestellung bei der Realisierung ihrer Projekte, sei es die 
Planung neuer Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen, 
Betriebserweiterungen und Investitionen oder der Start 
neuer Forschungs- und Entwicklungsprojekte. Auch externe 
Beratungsleistungen können bezuschusst werden.
Eine Förderung gibt es zum Beispiel in Form von Zuschüssen 
oder zinsverbilligten Darlehen. Wichtig ist, dass mit dem 
Vorhaben noch nicht begonnen wurde.
Anmeldung bis 20. April 2023
Bei Interesse an einem Beratungsgespräch (ca. 45 
Minuten) melden Sie sich bitte bis 20. April 2023 bei der 
Wirtschaftsförderung des Landkreises Bamberg, Herrn 
Rainer Keis, Tel.: 0951/85-223 oder E-Mail: rainer.keis@lra-
ba.bayern.de an.

The Gospel Mass
Zu einem außergewöhnlichen Konzerterlebnis lädt die 
Musikvereinigung Ebensfeld zusammen mit den Chören 
„Coloured Voices“ vom Liederhort aus Hallstadt und 
„Good News“ von der Liedertafel aus Bad Staffelstein 
am Samstag, 01.04.23 um 18.00 h in die Kirche St. Martin 
in der Bamberger Fußgängerzone ein. Zusammen mit 
einem hierfür zusammengestellten Projektchor bestehend 
aus 150 Sängerinnen und Sängern wird das 40-köpfige 
Blasorchester Ebensfeld u.a. das musikalische Werk „The 
Gospel Mass“ von Jacob de Haan zur Aufführung bringen. 
Der holländische Komponist hat mit der schwungvollen 
Gospelmesse ein einzigartiges Musikerlebnis geschaffen. 
Im Rahmen der Hlg. Messe wird das Werk zudem am 
Ostermonatg, 10.04.23, 10:30 h in der Basilika Vierzehn-
heiligen für alle Gottesdienstbesucher zu hören sein. Der 
Eintritt ist jeweils frei, Spenden werden für die musikalische 
Arbeit der beteiligten Vereine verwendet.
Dieses Projekt wird im Rahmen des bundesweiten 
Programms IMPULS gefördert

Konzert der Band Variabel 
in St. Wolfgang
Die Kirchenband Variabel präsentiert ihre Lieder unter 
dem Motto „Glückwunsch - Eine Reise durch mein Leben“ 
bei ihrem Konzert in der St. Wolfgangkirche in Bamberg/
Wunderburg am So., 26. März 2023 um 17 Uhr. Der Eintritt ist 
frei, Spenden kommen der Kinderhospizarbeit des Hospiz-
vereins Bamberg e. V. zugute.

Veranstaltungen der Lias-Grube 
im April
Treffpunkt für Veranstaltungen:
Soweit nicht anders angegeben, die Übersichtstafel mit 
dem
Symbol Gelbbauchunke am Eingang des Freigeländes der 
Umweltstation Lias-Grube.
Kosten:
Soweit nicht anders angegeben, Kosten pro Person: 5,00 
Euro und 0,50 Euro Ermäßigung für Mitglieder des Förder-
vereins.
Anmeldung und weitere Information:
Eine Anmeldung ist erforderlich über:
unsere Webseite www.umweltstation-liasgrube.de
per Telefon 09545 950399 oder per Mail info@
umweltstation-liasgrube.de
03.04.2023 Die 4 Elemente: Feuer
Gemeinsam zaubern wir ein knisterndes Feuer und rösten 
ein Stockbrot.
Montag, 14:00-16:00 Uhr
Für Schulkinder ab 7 Jahren
04.04.2023 Auf geht’s! - Windzwerge
Eine spielerische Entdeckungsreise über die Entstehung 
und Nutzung von Wind.
Dienstag, 10:00-12:00 Uhr
Für Kinder von 3-6 Jahren mit erwachsener Begleitperson
05.04.2023 Die 4 Elemente: Erde
Aus verschiedenen Bodenarten stellen wir ein kleines 
Kunstwerk her.
Mittwoch, 10:00 - 12:00 Uhr
Für Schulkinder ab 7 Jahren
Bitte bringt etwas Boden aus eurem Garten in einem 
kleinen Glas mit.
06.04.2023 Ferienzwerge: Osterfeuer in der Lias-Grube
Osterfeuer haben eine jahrhundertelange Tradition. 
Auch wir entfachen ein großes Feuer, um gemeinsam in 
geselliger Runde zu spielen, basteln und ein leckeres Oster-
Stockbrot zu rösten.
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Es besteht die Möglichkeit, das eigene Verbrauchsver-
halten genau anzugeben und den Verbrauch von Wärme-
pumpe und E-Mobilität entsprechend mit zu simulieren. 
Eine gemischte Nutzung des Daches für PV und Solar-
thermie ist ebenfalls möglich.
Interessant für Mieter und Vermieter:
Es lassen sich neben den Berechnungen von Krediten zur 
Finanzierung der eigenen Anlage auch für Mieterinnen 
und Mieter günstige Mieterstrommodelle für vermietete 
Immobilien berechnen.
Entwicklungen sowie Pflege/Support des Solarkatasters
Das Solarflächenkataster wird regelmäßig von der beauf-
tragten Firma aktualisiert - so können rechtliche Rahmen-
bedingungen (z.B. Einspeisevergütungssätze), Kosten (z.B. 
Module, Installation) und Potenziale (z.B. Modulleistung) 
auf dem neuesten Stand gehalten werden. Hinweise auf 
lokale Angebote etwa zur weiterführenden unabhängigen 
Beratung können bei Bedarf laufend ergänzt werden.
Um die in Bamberg besonders gewichtigen Anliegen des 
Denkmalschutzes ernst zu nehmen gibt es einen „Denkmal-
Layer“, welches die entsprechend geschützten Bereiche 
in Stadt und Landkreis Bamberg anzeigt. Aktuell läuft ein 
Gesetzgebungsverfahren, welches den Bau einer Solar-
anlage im Denkmal vereinfacht. Die neue Gesetzeslage 
wird vermutlich in den kommenden Monaten wirksam. Die 
für ein Solarenergieprojekt wichtigen Hinweise können die 
je zuständigen Denkmalbehörden geben. Diese sollten des-
halb frühestmöglich in die Planung miteinbezogen werden.
Neben dem Solarflächenkataster wurde auch ein Grün-
flächenkataster in Auftrag gegeben, welches analog 
zum Solarflächenkataster funktioniert. Hier können sich 
interessierte Personen über Möglichkeiten einer Dach-
begrünung informieren bzw. die Kosten berechnen lassen. 
Das Gründachkataster findet sich ab Veröffentlichung (ca. 
Mitte/Ende März) unter folgendem Link: www.gruendach-
bamberg.de.
Weitere Informationen unter:
https://www.klimaallianz-bamberg.de

Infonachmittag in den 
Berufsfachschulen des DEB
Ausbildungen PTA, Ergotherapie und Physiotherapie
Die staatlich anerkannten Berufsfachschulen des 
Deutschen Erwachsenen-Bildungswerks (DEB) in Bamberg 
bieten allen Interessierten am 20. April 2023 einen Ein-
blick in verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten im 
Gesundheits- und Sozialbereich. Es gibt die Möglichkeit die 
Ausbildungen Ergotherapeut (m/w/d), Physiotherapeut 
(m/w/d), sowie Pharmazeutisch-technischer Assistent (PTA) 
(m/w/d) kennenzulernen.
Die Informationsveranstaltung findet von 15:30 Uhr bis 17:00 Uhr 
in der Dürrwächterstraße 29 statt. Die jeweiligen Schulleitungen 
stellen die verschiedenen Ausbildungen vor und informieren 
über Zugangsvoraussetzungen und Bewerbungsverfahren, Aus-
bildungs-inhalte des theoretischen und praktischen Unterrichts, 
Tätigkeitsfelder und berufliche Perspektiven. Anschließend 
haben die Teilnehmenden die Möglichkeit persönliche Fragen 
zu stellen und die Unterrichtsräume, Praxisräume und Labore 
durch eine Schulhausführung kennenzulernen. Bewerbungen 
werden durchgängig angenommen und können auch 
während der Infoveranstaltung abgegeben werden.
Weitere Informationen unter Deutsches Erwachsenen-Bildungswerk
Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Ergotherapie
Staatlich anerkannte Berufsfachschule für Physiotherapie
Staatlich anerkannte Berufsfachschule für pharmazeutisch-
technische Assistenten
Dürrwächterstraße 29, 96052 Bamberg, Tel +49(0)951/915 55-600, 
Fax +49(0)951|915 55-699, Mail, bfs-bamberg@deb-gruppe.org

Kunstausstellung auf der Giechburg
„Vier Rapunzel und ein Prinz“ - unter diesem Namen zeigen fünf 
fränkische Künstlerinnen und Künstler Malerei, Photographie und 
Skulpturen in Ton und Metall vom 15. April bis 1. Mai im Bergfried 
der Giechburg ihre neuen Werke.

Infoabend am Erzbischöflichen 
Abendgymnasium Bamberg
Abitur? Als einziges Gymnasium des zweiten Bildungs-
weges in Oberfranken ermöglicht das Erzbischöfliche 
Abendgymnasium in Bamberg den Erwerb der all-
gemeinen Hochschulreife (Abitur) im Abendunterricht. 
Am 22.05.2023 informiert die Schule (Heinrichsdamm 32 a, 
Bamberg) ab 18 Uhr über ihr spezielles Bildungsangebot. 
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage 
www.abendgymnasium-bamberg.de oder nehmen Sie 
unverbindlich Kontakt über E-Mail auf: 
sekretariat@abendgymnasium-bamberg.de.

Kreismusikschule: 
Turn Up The Volume II
Jazz, Indie, Blues und Rock im JUZ
Am Samstag, 25. März 2023 ist es wieder soweit! Die Bands 
der Kreismusikschule entern die Bühne im JUZ Bamberg, 
Margaretendamm 12a, Bamberg und zeigen bei Turn Up 
The Volume II, was sie in den letzten Jahren gelernt haben.
Mit dabei ist die Jazz-Combo der Musikschule, die schon 
zahlreiche Auftritte im Landkreis absolviert hat und mit 
jazzigen Klängen den Abend eröffnet. Als zweite Band 
geben sich „More Attack“ zum ersten Mal die Ehre und 
präsentieren neben bekannten Indierock-Songs auch 
einige eigene Stücke. Die dritte Band an diesem Abend 
ist „Neckless“ - sie werden den Abend mit Blues- und 
Indierock-Klängen bereichern.
Einlass ist 18:30 Uhr, der Eintritt ist frei!

Solarflächen- und 
Gründachkataster der Klima- und 
Energieagentur geht online!
Landkreis und Stadt Bamberg bieten ein Werkzeug an, 
mit dem der Nutzen einer Photovoltaik- und Solarthermie-
anlage berechnet werden kann.
Ab heute lässt sich auf der Webseite www.solarkataster-
bamberg.de das kostenlose Online-Tool nutzen. Um 
herauszufinden, wie sehr sich eine Photovoltaik- und Solar-
thermie-Anlage auf dem eigenen Dach wirtschaftlich und 
energetisch lohnen kann, lassen sich einfach und mit nur 
wenigen Angaben mehrere Kenngrößen berechnen:

Kosten der Anlage angegeben in Euro
Leistung der Anlage angegeben in Kilowatt-Peak
Anzahl der Module und 
Ertrag

angegeben in Kilowattstunden 
pro Jahr

Eigenverbrauchsanteil Wie viel Prozent des produzierten 
Stromes kann ich selbst ver-
brauchen?

Autarkiegrad Wie viel Prozent meines Strom-
verbrauches kann ich über die 
Anlage beziehen?)

Rendite Wie hoch ist der Gewinn in Pro-
zent, den die Anlage über 20 
Jahre erwirtschaftet?

Amortisationszeit Ab wann werden sich die Kosten 
der Anlage amortisiert haben?

Weitere Funktionen des Solarflächenkatasters sind:
Solarflächenbörse - ein deutschlandweites Pionierprojekt:
Das Solarflächenkataster bietet nicht nur die Möglichkeit, 
selbst eine eigene Anlage zu realisieren. Jede Person/ 
Organisation hat die Möglichkeit, ihr Dach zu verpachten 
oder Interesse an der Pachtung von Dachflächen zur 
Umsetzung eines Solarenergieprojekts zu äußern. Dieses 
Angebot soll Menschen ohne die nötigen zeitlichen oder 
finanziellen Ressourcen ermöglichen, einen Beitrag zur 
Erzeugung erneuerbarer Energien zu leisten.
Kombination mit Solarthermie/Wärmepumpe/E-Mobilität



Nr. 6/23 22 Gundelsheim

Bewegung und Entspannung
Qi Gong und Meditation zur Stärkung des Immunsystems
Beginn: Samstag, 25.03.2023, 14:00 Uhr, 1x
Gebühr: 12,00€
Kursleitung: Heidi Krinner
Kursnummer: 120GU1
Michael-Arneth-Schule - Aula
Kids in Balance
Beginn: Donnerstag, 15.06.2023, 16:00 Uhr, 6x
Gebühr: 26,40€
Kursleitung: Birgit Grämmel-Fischer
Kursnummer: 122GU1
Altes Rathaus
Wildkräuter entdecken im Frühling
Beginn: Sonntag, 23.04.2023, 14:00 Uhr, 1x
Gebühr: 8,00€
Kursleitung: Elisabeth Fröhlich
Kursnummer: 450GU1
Pünzental - Treffpunkt Ortsausgang Pünzendorf
Kräuterspaziergang am Waldrand
Beginn: Freitag, 12.05.2023, 16:00 Uhr, 1x
Gebühr: 8,00€
Kursleitung: Elisabeth Fröhlich
Kursnummer: 450GU2
Treffpunkt: Ende Friedhofstr./ Steinleite -

Workshops
Keep cool: Schlagfertigkeit kompakt
Beginn: Samstag, 06.05.2023, 10:00 Uhr, 1x
Gebühr: 16,80€
Kursleitung: Benedicta Becker-Balling
Kursnummer: 621GU1
Altes Rathaus

Kultur und Gestalten
Feine Köstlichkeiten aus der Wildkräuterküche
Beginn: Samstag, 24.06.2023, 14:00 Uhr, 1x
Gebühr: 13,40€
Kursleitung: Elisabeth Fröhlich
Kursnummer: 919GU1
Michael-Arneth-Schule - Werkraum
Typgerechtes Tages-Make-up
Beginn: Freitag, 12.05.2023, 16:00 Uhr, 1x
Gebühr: 10,50€
Kursleitung: Elfi Jung
Kursnummer: 950GU2
Michael-Arneth-Schule - Aula

Tagesfahrt der Volkshochschule 
Bamberg Land nach Frankfurt
Am Freitag den 21.04.2023 bietet die Volkshochschule 
Bamberg Land eine Tagesfahrt nach Frankfurt an zum 
Besuch der Sonderausstellung Niki de Saint Phalle in der 
Kunsthalle Schirn.
Niki de Saint Phalle zählt zu den bekanntesten Künstlerinnen 
ihrer Generation. Die „Nanas“, ihre bunten, großformatigen 
Frauenfiguren, begründeten ihren internationale Erfolg und 
gelten bis heute als ihr Markenzeichen. Eine 90-minütige 
Stadtrundfahrt/Stadtführung zu „Architektur - Highlights“ 
steht auch auf dem Programm.
Diese Fahrt wird organisiert und begleitet von Sigrid Radunz-
Fichtner, Lichtenfels. Für diese Fahrt sind noch einige 
Plätze frei. Nähere Auskünfte erteilen die Volkshochschule 
Bamberg Land und Sigrid Radunz-Fichtner, Tel. 09571 88835 
oder 0172 8601354 oder per mail sr-reisen@web.de

Einblicke in ihre Arbeit geben Friedel Neupauer, die in Rötten-
bach ihre Leidenschaft für Skulpturen aus Ton lebt und Harry 
Sperber, der in seiner Kfz-Werkstatt überlebensgroßen Figuren aus 
Metall gestaltet. Mit experimentierfreudiger Malerei befasst sich 
die freischaffenden Künstlerin Petra Dürrbeck aus Höchstadt.
Als freischaffende Künstlerin wohnt und arbeitet Heike Flügel in 
Effeltrich. Sie lädt ihren Arbeiten in Acryl den Betrachter zu einem 
Schmunzeln ein. Der aktuellen Bilderflut banaler Selfies begegnet 
Katja Gehrung aus Fürth mit einer bedingungslos inszenierten 
Photographie
Die Ausstellung ist jeweils samstags und sonntags in der Zeit von 
12:00 Uhr bis 17:00 Uhr geöffnet und endet am 1. Mai mit einer 
Finissage. Der Eintritt ist frei.

Aus dem Schulleben

Aufnahme in die Staatliche 
Realschule Scheßlitz
Anmeldungen von Grundschülern der 4. Jahrgangsstufe, 
die im Schuljahr 2023/2024 in die 5. Jahrgangsstufe der 
Staatlichen Realschule eintreten wollen, müssen durch 
einen Erziehungsberechtigten vom

08.05. bis 12.05.2023,
Montag bis Donnerstag von 08.00 - 17.00 Uhr und Freitag 
08.00 - 12.00 Uhr im Sekretariat der Staatlichen Realschule 
Scheßlitz, Burgholzstraße 10, vorgenommen werden. Dies gilt 
auch für alle Schülerinnen und Schüler, die erst noch einen 
Probeunterricht an der Realschule absolvieren müssen.
Voranmeldungen für Kinder aus der 5. Klasse der Mittelschule 
bitten wir ebenfalls im Zeitraum 08.05. - 12.05.2023 unter Vor-
lage des Zwischenzeugnisses vorzunehmen. Die endgültige 
Feststellung der Eignung erfolgt unter Vorlage des Jahres-
zeugnisses am 31.07. bzw. 01.08.2023 von 08.00 - 12.00 Uhr.

Vorzulegen sind:
- Übertrittszeugnis der 4. Klasse der Grundschule bzw. 

Zwischenzeugnis der 5. Klasse der Mittelschule im Original
- Geburtsurkunde oder Familienstammbuch im Original
- ggf. Sorgerechtsbeschluss und evtl. die schriftliche Ein-

willigung des anderen Elternteils bei geschiedenen bzw. 
getrennt lebenden Ehepartnern

- ggf. ärztliche Atteste oder Bescheinigungen, z. B. Lese- 
Rechtschreibstörung odersonstige gesundheitliche 
Beeinträchtigungen

- für die Fahrkarte (Verbundpass) ein Passbild des Kindes

Soweit Probeunterricht erforderlich ist, findet dieser für die 
Kinder der 4. Klasse der Grundschule vom 16.05. bis 19.05.2023 
an der Staatlichen Realschule Scheßlitz statt.
Für Schülerinnen und Schüler, die zur Zeit das Gymnasium 
besuchen und ab dem Schuljahr 2023/2024 an die Staatliche 
Realschule wechseln möchten, können Termine für Beratungs-
gespräche bereits jetzt telefonisch vereinbart werden.
Auf der Startseite unserer Homepage (www.real-schesslitz.
de) finden Sie einen Link, unter dem Sie die Eingabemaske 
für die Schulanmeldung, Ganztagsbetreuung und Musik-
klasse bereits jetzt ausfüllen können. Mithilfe dieser Daten 
werden die Anmeldeformulare vom Sekretariat unter-
schriftsreif vorbereitet, was beim Anmelden vor Ort eine 
erhebliche Zeitersparnis bedeutet.
Weitere Auskünfte erteilen wir gerne unter der Telefon-
nummer 09542/77205-0. Informationen finden Sie ebenfalls 
auf unserer Homepage unter www.real-schesslitz.de.

Volkshochschule

VHS Bamberg Land in Gundelsheim
Außenstelle: Ursel Baur, Blumenstr. 7
Telefon: 0951-4072890, E-Mail: ursel.baur@yahoo.de
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                                      Seelsorgebereich Gügel 
 

06. Gottesdienstordnung in der Kath. Pfarreiengemeinschaft  
Memmelsdorf mit Lichteneiche, Gundelsheim und Merkendorf 
 
Unser Seelsorgeteam 
Pfarrer Alexander Berberich Tel. 09 51 /4 27 91 
Pfarrer Peter Barthelme      Tel. 09 51 /4 41 26  
Diakon Christoph Gahlau   Tel. 09 54 2 /12 78 
Mobil: 0160/96 75 27 12 
Notfallseelsorgedienst: 112 
 
Kath. Pfarramt Gundelsheim 
Bürostunden: 
Mo., Mi., Fr.,         09:00 – 12:00 Uhr 
Do.,                       09:00 – 10:00 Uhr 
Di.,                        15:00 – 18:00 Uhr 
Telefon: 0951/4 27 91 Fax 0951/4 53 60 
E-mail: pfarrei.gundelsheim@erzbistum-bamberg.de 
Internet: www.pfarrgemeinde-gundelsheim.de 
Bankverbindung: Kath. Kirchenstiftung Gundelsheim 
IBAN: DE11 7705 0000 0810 8048 31 
Das Pfarrbüro Gundelsheim ist zu den bekannten 
Öffnungszeiten telefonisch zu erreichen.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis. 
 
Unsere gemeinsamen Veranstaltungen 
Messeinschreibungen können ab sofort im Pfarrbüro 
telefonisch während der Bürozeiten erfolgen. 
Krankenkommunion: 
Wenn der Weg zur Kirche zu beschwerlich ist, können 
Sie die Krankenkommunion auch zu Hause 
empfangen. 
Wünschen Sie einen Besuch, dann melden Sie sich 
bitte im Pfarrbüro Tel. 42791. 
Caritas-Frühjahrssammlung: 
Die Caritas-Spendenbriefe mit 
Überweisungsformularen liegen in der Kirche aus. 
Für Ihre Spende ein herzliches Vergelt´s Gott im 
Voraus. 
 
Unsere besonderen Gottesdienste 
Palmsonntag: Palmweihe vor dem Eingang des 
Seniorenzentrums Gundelsheim, Palmprozession zur 
Kirche anschl. Festgottesdienst. 
Bitte bringen Sie ihre eigenen Palmbuschen mit. 
Die Kinder möchten bitte ihre Opferkästchen zum 
Gottesdienst mitbringen.  
Kollekte für das Hl. Land am Palmsonntag. 
Ökum. Kreuzweg am Fr., 07.04. um 07:00 Uhr anschl. 
gemeinsames Frühstück im Pfarrheim.  
Herzliche Einladung! 
Beichtgelegenheit am Sa., 08.04. von 10:00 -11:00 Uhr. 
Auferstehungsfeier am Sa. 08.04. um 20:00 Uhr anschl. 
Agape im Pfarrheim. Herzliche Einladung! 
 
Unsere Tauftermine 
(nach  Absprache) 
 

Pfarrkirche Sieben Schmerzen Mariens 
Gundelsheim 

So. 26.03. 
 
 
 
09:00 Uhr 

5. Fastensonntag 
Ich bin die Auferstehung und das 
Leben; wer an mich glaubt, wird 
leben 
Hl. Messe  
f. Fam. Pomp und Prell 
Kollekte für Misereor  

Do. 30.03. 
17:30 Uhr 

 
Hl. Messe 
f. Fam. Reul, Makorn, Linz, Peopels 

Fr. 31.03. 
10:30 Uhr 

 
Hl. Messe im Seniorenzentrum 

So. 02.04 
 
 
 
10:30 Uhr 

Heilige Woche – Karwoche 
Gesegnet sei er, der kommt im 
Namen des Herrn 
Palmsonntag 
Palmweihe vor dem Eingang des 
Seniorenzentrums 
Bitte bringen Sie ihren eigenen 
Palmbuschen mit. 
Palmprozession zur Kirche anschl. 
Festgottesdienst  
für Elisabeth Weigler, Christoph u. 
Barbara Schley u. Angeh. 
Kollekte für das Hl. Land 

Do. 06.04. 
 
 
19:15 Uhr 

Triduum Paschale – Die drei 
österlichen Tage 
Gründonnerstag 
Messe zum Letzten Abendmahl 
Fußwaschung 
Stille Anbetung 

Fr. 07.04. 
 
07:00 Uhr 
 
15:00 Uhr 

Karfreitag 
Fast- und Abstinenztag 
Ökum. Kreuzweg 
anschl. gem. Frühstück im 
Pfarrheim 
Karfreitagsliturgie 
Feier vom Leiden u. Sterben Christi 

Sa. 08.04. 
10:00-11:00 Uhr 
20:00 Uhr 

Karsamstag 
Beichtgelegenheit 
Osternacht Auferstehungsfeier 
f. Fam. Reul, Makorn, Linz 
Speisenweihe mit Agape im 
Pfarrheim 

So. 09.04. 
 
 
 
 
 
10:30 Uhr  
 

Hochfest der Auferstehung des 
Herrn 
Ihr sucht Jesus, den Gekreuzigten. 
Er ist auferstanden, wie er gesagt 
hat 
Ostersonntag 
Festgottesdienst 
f. Hermann Gotthardt 
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Herzliche Einladung zur Agape im 
Anschluss an die Osternacht
Nach zweijähriger Abstinenz können wir endlich die 
schöne Gundelsheimer Tradition der Agape im Pfarrsaal 
wieder aufleben lassen.

Wir möchten gerne mit Ihnen und Euch gemeinsam nach 
dem Osternachtsgottesdienst, der am Samstag, den 
8. April um 20 Uhr stattfinden wird, im Pfarrsaal die Auf-
erstehung Jesu feiern.
Für Getränke sorgt die Pfarrei Gundelsheim und bittet 
wieder um Speisenspenden für das Festbuffet.

Mo. 10.04. 
09:00 Uhr 

Ostermontag 
Festgottesdienst 

 
Hl. Geist – Kirche Lichteneiche 

So. 26.03. 
10:30 Uhr 
 
 
 
 
18:00 Uhr 

5. Fastensonntag 
Vorstellgottesdienst der 
Erstkommunionkinder 
f. Manfred Adler 
f. Helmut Philipp 
Kollekte für Misereor 
Kreuzweg 

Di. 28.03. 
18:00 Uhr 

 
Bußgottesdienst 

Mi. 29.03. 
10:30 Uhr 

 
Hl. Messe im Seniotel 

So. 02.04. 
09:00 Uhr 
 

Palmsonntag 
Hl. Messe mit Palmprozession 
f. Edeltraut u. Josef Kapica und 
Lidia u. Reinhold Chmiel 
Kollekte für das Heilige Land 

Do. 06.04. 
18:00 Uhr 

Gründonnerstag 
Einsetzungsamt 

Fr. 07.04. 
15:00 Uhr 

Karfreitag 
Karfreitagsliturgie 

So. 09.04. 
 
05:30 Uhr 

Hochfest der Auferstehung des 
Herrn, Ostersonntag 
Auferstehungsfeier mit der 
Lichtblickband 

Mo. 10.04. 
10:30 Uhr 

Ostermontag 
Jubelkommunion 

 
Pfarrkirche Kreuzerhöhung Merkendorf 

Sa. 25.03. 18:00 Uhr Hl. Messe 

Mi. 29.03. 21:00 Uhr Spätschicht 

Do. 30.03. 18:00 Uhr Kreuzweg 

Fr. 31.03. 09:15 Uhr Hl. Messe 

So. 02.04. 09:00 Uhr Hl. Messe mit 
Palmprozession 

Do. 06.04. 19:00 Uhr Messe zum Letzten 
Abendmahl 

Fr. 07.04. 09:00 Uhr 
15:00 Uhr 
 
19:00 Uhr 

Kreuzweg 
Feier vom Leiden und 
Sterben Christi 
Andacht zu den sieben 
Worten Jesu am Kreuz 

Sa. 08.04. 21:00 Uhr Osternacht 

So. 09.04. 09:00 Uhr Festgottesdienst mit 
Speisensegnung 

Mo. 10.04. 10:00 Uhr 
14:00 Uhr 

Jubelkommunion 
Andacht mit 
Friedhofsgang 

 
Pfarrkirche Maria Himmelfahrt Memmelsdorf 

Sa. 25.03. 17:30 Uhr Vorabendmesse 

So. 26.03. 10:30 Uhr Hl. Messe 

Fastenessen 

Di. 28.03. 10:00 Uhr Hl. Messe 

Do. 30.03. 10:15 Uhr 
 
20:00 Uhr 

Hl. Messe im 
Seniorenheim 
Eucharistische Anbetung 

Sa. 01.04. 17:30 Uhr Vorabendmesse 

So. 02.04. 10:30 Uhr 
 
13:45 Uhr 

Hl. Messe mit 
Palmprozession 
Rosenkranz 

Do. 06.04. 19:00 Uhr Abendmahlmesse 

Fr. 07.04. 10:00 Uhr 
10:00 Uhr 
15:00 Uhr 
 
19:00 Uhr 

Kreuzweg Schloss Seehof 
Kreuzweg 
Liturgie vom Leiden u. 
Sterben Christi 
Andacht zu den letzten 
7 Worten 

Sa. 08.04. 21:00 Uhr Osternacht 

So. 09.04. 10:30 Uhr Osterhochamt 

Mo. 10.04. 09:00 Uhr Lat. Choralamt 

 
Dreifaltigkeitskirche Drosendorf 

So. 26.03. 09:00 Uhr 
13:30 Uhr 

Hl. Messe 
Rosenkranz 

Mi. 29.03. 18:30 Uhr Hl. Messe 

Sa. 01.04. 16:00 Uhr Hl. Messe 
mit Palmprozession 

So. 02.04. 13:30 Uhr Rosenkranz für unsere 
Kranken 

Fr. 07.04. 10:00 Uhr Kreuzweg 

So. 09.04. 05:45 Uhr 
18:00 Uhr 

Osternacht 
Osterhochamt 

Mo. 10.04. 13:30 Uhr Rosenkranz 

 
Herz-Jesu Kirche Kremmeldorf 

Fr. 31.03. 18:00 Uhr Kreuzweg 

So. 02.04. 09:00 Uhr Hl. Messe mit Palmweihe 

Fr. 07.04. 10:00 Uhr Kreuzweg 

Mo. 10.04. 10:30 Uhr Hl. Messe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 6/23 25 Gundelsheim

Evang.- Luth. Pfarramt 
Memmelsdorf-Lichteneiche

Unsere Ansprechpartner

Pfarrer Wolfgang Blöcker
Telefon: 0951 4078848
E-Mail: wolfgang.bloecker@elkb.de
Pfarrer Udo Bruha
Telefon: 09549 988925
E-Mail: udo-bruha@t-online.de
Rel.-Päd. i.V. Hanna Kurz-Schneider
Telefon: 0178 6027848
E-Mail: hanna.kurz-schneider@elkb.de

Evang.-Luth. Pfarramt

Bürozeiten:
Mo., Di., Mi., Fr. 9 – 11 Uhr
Do. 16 – 18 Uhr

Sekretariat: Tanja Nüßlein
Telefon: 0951 44379
Fax: 0951 4078849
E-Mail: pfarramt.memmelsdorf@elkb.de
Website: www.lichteneiche-evangelisch.de
Bankverbindung:
Evang.-Luth. Pfarramt Lichteneiche
IBAN: DE45 7639 1000 0005 9355 55

Gottesdienste

So. 26.03.
10:00 Uhr Auferstehungskirche Bamberg;

Vorstellungsgottesdienst der Konfirmand*innen 
des Jahrgangs 22/23 der Kirchengemeinden 
Memmelsdorf-Lichteneiche und Auferstehung 
(Buckel/Kurz-Schneider/Henzler/Blöcker)
Bitte beachten: Keine Gottesdienste in 
Memmelsdorf-Lichteneiche

So. 02.04. - Palmsonntag
10:00 Uhr Gottesdienst Himmelfahrtskirche Lichteneiche 

(Pfr. Henzler)
Do. 06.04. – Gründonnerstag
19:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Himmelfahrts-

kirche Lichteneiche (Lekt. i.Ausb. Strelov/Pfr. 
Blöcker)

Fr. 07.04. – Karfreitag
08:45 Uhr Gottesdienst Markuskirche Gundelsheim (Pfr. 

Blöcker)
10:00 Uhr Gottesdienst Himmelfahrtskirche Lichteneiche 

(Pfr. Blöcker)
15:00 Uhr meditativer Gottesdienst zur Todesstunde 

Elisabethenkirche Scheßlitz (Rel.-Päd. i.V. Kurz-
Schneider)

So. 09.04. – Ostersonntag
06:00 Uhr Osternachtsgottesdienst Auferstehungskirche 

Bamberg (Pfr. Henzler)
10:00 Uhr Familiengottesdienst Auferstehungskirche 

Bamberg (Pfr.in Schirmer-Henzler)
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl und Chor 

Himmelfahrtskirche Lichteneiche (Pfr. Bruha)
Mo. 10.04. – Ostermontag
08:45 Uhr Gottesdienst Markuskirche Gundelsheim (Pfr. Bruha)
10:00 Uhr Gottesdienst Elisabethenkirche Scheßlitz (Pfr. Bruha)

Aktuell gibt es keine Corona-Auflagen für die Teilnahme an 
unseren Veranstaltungen. Wir legen allen ans Herz, nach 
eigenem Ermessen für einen Selbstschutz zu sorgen (Maske). 
Grundsätzlich bitten wir Menschen mit Infektionskrankheiten, 
aus Rücksicht auf andere, auf den Besuch zu verzichten.
Frühjahrssammlung der Diakonie 20. – 26. März 2023 
Willkommen in der Nachbarschaft
Diakonie im sozialen Nahraum
Kirche und Diakonie sind Teil des Gemeinwesens und 
darum (mit)verantwortlich für das Wohlergehen der 

Prozession zur Ewigen Anbetung
An der Messe zum Abschluss der Ewigen Anbetung nahmen 
auch einige Kommunionkinder mit ihren Familien teil.
Aufgrund des regnerischen und stürmischen Wetters, 
konnte keine Prozession durch den Ort durchgeführt 
werden.
Dies sah unser Pfarrer Alexander als Chance die 
Kommunionkinder einzubinden, setzte kurzerhand Pauline 
und Laura als Fahnenträgerinnen ein, schickte die 
Ministranten mit dem Kreuz und den Leuchtern voraus und 
konnte die Eltern der Kommunionkinder ebenso wie einige 
weitere Gottesdienstbesucher dazu animieren an der 
Prozession durch unsere Pfarrkirche teilzunehmen.
Das gefiel den Kommunionkindern genauso wie 
das gemeinsam am Altar gebetete Vater Unser mit 
Bewegungen.

Die Ratschen und Klöppern sind 
wieder unterwegs
Jedes Jahr vom Gloria am Gründonnerstag bis zum 
Gloria der Osternacht übernehmen die Kirchenglocken 
eine Wallfahrt nach Rom. So erzählt es zumindest die 
Legende. Nachdem die Glocken dann nicht da sind, 
müssen andere Möglichkeiten gefunden werden, um die 
Menschen zum Gottesdienst und zum Gebet zu rufen. In 
Gundelsheim gibt es immer noch den schönen Brauch 
des Ratschens. Das bedeutet, dass am Karfreitag und 
Karsamstag die Ministranten mit Klöppern und Ratschen, 
das sind lärmmachende Instrumente durch die Ortschaft 
ziehen und dabei jeweils ein Sprüchla aufsagen. Beispiels-
weise: „Wir klippern und klappern den Englischen Gruß, 
den jeder katholische Christ beten muss.“ Der Englische 
Gruß ist der Engel des Herrn und ein wichtiges Gebet der 
Katholiken. „Mit dem Ratschen wird eine sehr alte Tradition 
hier gepflegt“, freut sich Diakon Christoph Gahlau
Am Karfreitag sind die Minis um 6 Uhr, um 12 Uhr, um 14 Uhr 
und um 18 Uhr unterwegs. Am Karsamstag zum Ratschen 
um 6 Uhr, um 12 Uhr sowie noch einmal um 17 Uhr. Ab 10 
Uhr ziehen die Mädchen und Buben von Haus zu Haus und 
bitten um eine Spende für die Ministrantenkasse. Schon 
jetzt sagen die Gundelsheimer Minis sagen dafür ein herz-
liches Vergelt´s Gott.

Eine schöne Geschen-
kidee zu besonderen 
Anlässen oder einfach als 
kleines Dankeschön, um 
Jemandem eine Freude zu 
machen. Die Geschenk-
karte hat einen Einkaufswert 
von 10,00 EUR und kann in 
allen teilnehmenden Unter-
nehmen eingelöst werden. 
Erwerben können Sie diese 
bei der Gemeindeverwal-

tung während den Öffnungszeiten. Weitere Informati-
onen erhalten Sie unter der Telefonnummer 94444-0.
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Menschen in der Nachbarschaft. Durch Angebote wie 
Nachbarschaftshilfen, Seniorenbegegnungsstätten, 
Angebote für Kinder und Jugendliche, diakonische Tisch-
gemeinschaften, ehrenamtliche Besuchsdienste u.v.m. 
in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden soll die 
Lebensqualität für alle Bewohnerinnen und Bewohner 
erhöht werden. Helfen Sie uns diese wichtigen Angebote 
vor Ort, für ein gutes Miteinander, für Leib und Seele auf-
rechtzuerhalten und auszubauen.
Diakonie hilft. Helfen Sie mit.
Überweisungen bitte an das Evang.-Luth. Pfarramt 
Memmelsdorf-Lichteneiche, VR Bank Bamberg-Forchheim 
eG, IBAN DE45 7639 1000 0005 9355 55, BIC: GENODEF1FOH 
Stichwort: Frühjahrssammlung Diakonie

Vereine und Verbände

Gesangverein Gundelsheim e. V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung
des Gesangverein Gundelsheim e.V. am Dienstag, 28. 
März 2023, um 19:30 Uhr im Alten Rathaus, Gundelsheim.
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht der Vorsitzenden
4. Berichte der Chorleiter
5. Kassenbericht
6. Bericht der Kassenrevision
7. Entlastungen
8. Wünsche und Anträge
Schriftliche Anträge können bis zum 27. März 2023 
beim Vorsitzenden Robert Nikol, Am Hoffeld 2 a, 96110 
Scheßlitz, eingereicht werden.
Es ergeht herzliche Einladung an alle aktiven und 
passiven Mitglieder sowie Freunde der Chormusik.
Im Anschluß daran erfolgt die

Jahreshauptversammlung 
des Förderverein für Chormusike.V..
Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Bericht des Vorsitzenden
3. Kassenbericht
4. Kassenrevision
5. Entlastungen
6. Wünsche und Anträge.
Schriftliche Anträge können bis zum 27. März 2023 beim 
Vorsitzenden Bernd-Peter Döring, Bodenackerstr. 2, 
96163 Gundelsheim, eingereicht werden.
Auch hierzu ergeht herzliche Einladung an alle Vereins-
mitglieder und Förderer der Chormusik.
gez. Bernd-Peter Döring

Gartenbauverein Gundelsheim e. V.
Einladung zum Rosen- und 
Baumschneidekurs
Rosenschneidekurs:
Am Samstag, den 1.4.2023 um 09:00 Uhr am Senioren-
heim Gundelsheim

Baumschneidekurs:
Am Samstag, den 1.4.2023 um 14:00 Uhr am Teich im 
Bürgerpark in Gundelsheim
Beide Veranstaltungen werden vom Kursleiter Herrn 
Bernd Peter Döring durchgeführt, der alle Details durch 
sein fachliches Wissen an die Kursteilnehmer weitergibt.
Der Gartenbauverein würde sich freuen, wenn zu dieser 
Veranstaltung eine rege Teilnahme zu verzeichnen 
wäre.
Die Vorstandschaft des Gartenbauvereins Gundelsheim e.V.

Musikverein Gundelsheim
Herzliche Einladung aller Mitglieder zur ordentlichen 
Jahreshauptversammlung des Musikvereins am Freitag, 
31. 03. 2023 um 20 Uhr im Musikerheim.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Totengedenken
3. Bericht der Vorsitzenden - Überblick Jubiläumsjahr 

40 Jahre Musikverein
4. Berichte der Dirigenten
5. Bericht der Jugendvertretung
6. Bericht des Kassiers
7. Abstimmung über das Protokoll der letzten Jahres-

hauptversammlung (das Protokoll liegt zur Einsicht 
vor der Versammlung aus

8. Bericht der Kassenrevisoren
9. Entlastung der Vorstandschaft
10. Ehrungen
11. Anträge / Wünsche / Sonstiges

Schriftliche Anträge können Sie bis Dienstag, 28.03.2023 
per Mail an
vorstand@musikverein-gundelsheim.de oder per Post an
1. Vorsitzenden, Andreas Ritter, Kirchstraße 1,
96163 Gundelsheim
2. Vorsitzenden, Sebastian Gold, Neuerbstraße 21, 96052 
Bamberg richten.
Die Vorstandschaft würde sich freuen alle Mitglieder an 
der Versammlung begrüßen zu dürfen!
gez. Andreas Ritter,

1. Vorsitzender

KAB-Senioren
Frühlingsfest
Das KAB Seniorenteam lädt alle Senior*innen ganz herz-
lich am Donnerstag den 13. April um 14:30 Uhr im Pfarr-
heim zu ihrem Frühlingsfest ein. Für Unterhaltung und 
gute Bewirtung ist natürlich gesorgt.
Schaut doch einfach wieder vorbei, das Seniorenteam 
freut sich auf viele Gäste.
Osterbrunnenfahrt
Für die Osterbrunnenfahrt am Montag, dem 17. April 
2023 sind noch ein paar Plätze frei, wer hat noch Lust 
mitzufahren?
Abfahrt ist um 12:30 Uhr am Pfarrheim. Die Fahrt geht 
durch die schöne fränkische Schweiz, es werden viele 
Osterbrunnen besichtigt, natürlich auch der größte in 
Bieberbach. Dazwischen wird beim bekannten Cafe 
Leistner in Obertrubach eingekehrt, gegen 17:30 Uhr 
gibt es Abendessen in der Vogelsmühle in Burglesau.
Die Fahrtkosten betragen 13 Euro.
Anmeldung bitte bei Annemarie Sebald, Tel. 44916.
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Politische Parteien und Gruppen

CSU Gundelsheim
CSU Ortsverband Gundelsheim 
hat neu gewählt
Der Ortsverband der CSU Gundelsheim hat zur turnus-
mäßigen Neuwahl geladen und durfte neben seinen Mit-
gliedern auch zahlreiche Ehrengäste empfangen. Staats-
ministerin Melanie Huml, MdL und Bürgermeister von 
Hallstadt, Thomas Söder, waren gekommen, um sich als 
Direktkandidaten der CSU für die anstehende Landtags- 
und Bezirkstagswahl am 08. Oktober 2023 vorzustellen.
Ortsvorsitzender Christian Wolf eröffnete die Sitzung und 
begrüßte zunächst ganz besonders eine Delegation der 
Kaminkehrer, für deren gemeinnützigen Verein „Kamin-
kehrer helfen krebskranken Kindern“ insgesamt 1200€ bei 
der diesjährigen CSU-Christbaumsammlung gesammelt 
werden konnte. Das Geld kommt den Kindern direkt 
zugute, unterstrich der Schriftführer des Vereins, Marc 
Schreiber:„Wir unterstützen mit dem Geld Familien 
finanziell, die aufgrund der Krankheit ihres Kindes und der 
veränderten Lebensumstände darauf angewiesen sind. 
Erfüllen den Kleinen aber auch besondere Wünsche- ein 
Stadionbesuch am Bundesligaspieltag, eine Spielkonsole 
oder ein persönliches Ausflugsziel sind nur eine von vielen 
Unterstützungsmöglichkeiten. Jährlich kommen damit 
insgesamt über 100 000€ zahlreichen Familien zugute.“ 
Die Versammlung bedankte sich bei Günther Schmelzer, 
Andreas Wolf und Marc Schreiber für Ihr Engagement in 
dieser wichtigen Sache.

Im Anschluss wurde unter Wahlleitung von Melanie Huml, 
Thomas Söder und Junge Union Ortsvorsitzenden Philip 
Ott gewählt und die aktuelle Vorstandschaft, mit Ortsvor-
sitzenden Christian Wolf an der Spitze, im Amt bestätigt. 
Der Ortsverband werde die kommenden zwei Jahre 
nutzen, um mit seinen Mitgliedern im Gemeinderat weiter-
hin aktuelle Themen wie Lärmschutz, Kläranlage und 
Kindergrippenneubau konstruktiv zu gestalten. Außerdem 
wolle man den begonnenen Weg fortsetzen und sich 
auch innerparteilich einer Erfrischungskur unterziehen.
Abschließend wurden langjährige Mitglieder für Ihr 
Engagement im Ortsverband geehrt. Die Versammlung 
dankte Hans-Joachim Glatzer und Günter Weichselbaum 
jeweils für 25 Jahre Mitgliedschaft. In diesen Zeiten, ein 
besonderer Ausdruck von gesellschaftlicher Teilhabe und 
ehrenamtlichen Engagement.

KAB Gundelsheim Memmelsdorf 
Merkendorf
Einladung zur Jahreshauptversammlung
Freitag den 24. März 2023 um 18:30 Uhr Gottesdienst im 
Pfarr-und Jugendheim Gundelsheim für die lebenden 
und verstorbenen Mitglieder der KAB anschließend 
Jahreshauptversammlung im Pfarrheim Gundelsheim.

Tagesordnungspunkte:
Begrüßung
Letztes Protokoll
Verlesen der Rechenschaftsberichte
Kassen - und Revisionsbericht
Aussprache, Wünsche und Anträge
Entlastung der gesamten Vorstandschaft
Neuwahlen
Ehrungen
Kurzreferat (Luise Müller KAB Bamberg)
Danach gibt es einen kleinen Imbiss

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten
Marga Pomp Pfarrer A. Berberich
Vorsitzende Präses

Tennis Club Schwarz-Gold 
Gundelsheim
Einladung
Am 27.03.2023, findet um 19.00 Uhr in der Scheune der 
Spezerei Gundelsheim die diesjährige ordentliche Mit-
gliederversammlung statt, zu der wir alle Mitglieder herz-
lich einladen.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Tätigkeitsbericht des Vorstandes
3. Bericht des Schatzmeisters
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Bericht der Ausschüsse
6. Aussprache zu den Punkten 2 bis 5
7. Bildung eines Wahlausschusses
8. Entlastung der Vorstandschaft
9. Neuwahlen

• 1. Vorstand
• 2. Vorstand
• 3. Vorstand
• Schriftführer
• Kassier
• Sportwart
• Jugendwart
• IT-Betreuer
• Kassenprüfer

10. Beitragserhöhung
11. Sportbetrieb 2023
12. Erfahrungen zur App für die Platzreservierung
13. Ausblick auf 2024: 40 Jahre TCG
14. Anträge
15. Verschiedenes

Wünsche und Anregungen zu Punkt 14 der Tages-
ordnung sind bis spätestens zwei Wochen vor der Mit-
gliederversammlung per Mail einzureichen.

Gundelsheim, 16.02.2023
D. Walter C.Scharfenstein
1. Vorsitzender Schriftführerin

Glasagentur Treml 
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Praxis Dr. med. C. Heinz
Spezielle Schmerztherapie  •  Allgemeinmedizin  
Chirotherapie • Naturheilverfahren • Akupunktur

Meixnerstraße 8 · 96163 Gundelsheim · Tel. 0951 2996590

Urlaub vom 31.03. bis 14.04.2023
Vertretung: 

Gemeinschaftspraxis Drosendorf, Tel. 09505/80490  
Dr. Lorenz, Lichteneiche, Tel. 0951/44219 

und Gesundhausärzte Memmelsdorf, Tel. 0951/9643410

www.schmerzpraxis-heinz.de
Hausärztliche Versorgung in Gundelsheim für alle Kassen

 Ärztetafel 
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Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

Lehnen Sie sich zurück.

WIR übernehmen kostengünstig 

den Verkauf Ihrer Immobilie:

  0951 299 90 99
Immobilienbewertung 

in 3 Minuten

kotschenreuther
 Immobilien | bewährt seit 1968

Kotschenreuther Immobilien GbR

Würzburger Str. 26 | 96135 Stegaurach

  info@kotschenreuther24.de

  www.kotschenreuther24.de

WIR SIND UMGEZOGEN!
Sie finden uns ab sofort hier:

Oberes Baumfeld 4
96117 Memmelsdorf OT Schmerldorf

Tel. 09505-8074782
Wir freuen uns, Sie in unserer neuen und 
großzügigen Werkstatt zu begrüßen!

Ihr Reifen Kühnlein Team

Meisterwerkstatt für Kraftfahrzeug- und Vulkanisationstechnik

Vo n f r e u d i g e n er e i g n i s s e n e r f a h r e n si e 
d u r c h ih r Mi t t e i l u n g s b l a t t!

Klosterstraße 10,
OT Weichendorf
96117 Memmelsdorf
Tel. 09 51 / 4 12 88
Fax 09 51 / 42 06 18 
www.stoecklein.info

Meisterbetrieb
Qualität von Meisterhand
• Maler- und Tapezierarbeiten
• Fassadenrenovierung
• Vollwärmeschutz
• Innen- und Außenputze

!!! Osteraktion !!!!!! Osteraktion !!! Kosmetikstudio
gültig 01.04. - 30.04.2023

Ballancer Pressotherapie 
Hose – Jacke:
Lymph-Bindegewebs- 
Stoffwechsel / Therapie
ab 8 € pro Behandlung

Geschenkgutschein Kosmetik:
• 10% auf 25 €     • 20 % auf 100 €
• 15 % auf 50 €     *gilt nur auf Gutscheine   
15 % auf alle Kosmetikprodukte 

Praxis für Physiotherapie Jörg Freundorfer
Info: www.beauty-by-dani.de · 0174 / 772 17 27

Unterstell-/Parkmöglichkeit für
ein Wohnmobil, Höhe 3,80m /
Länge 8,50m im Raum Bamberg
gesucht. Tel. 0175/4338876

Anzeige online buchen: anzeigen.wittich.de

 Private Kleinanzeigen 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

onlineonlineonlineonlineonlineonline
günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig

druckenJetzt günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Jederzeit für Sie erreichbar (auch an Sonn- und Feiertagen) · Beerdigungen auf allen Friedhöfen

BESTATTUNGSHAUS

DE BONNET
Soforthilfe im Trauerfall

Tobias DeBonnet, Inhaber Gerhard Lang, Filialleiter

Hauptsitz Scheßlitz
Brandäcker 2 · 96110 Scheßlitz
Telefon 0 95 42/77 23 77

Filiale Litzendorf
Bachstraße 6 · 96123 Litzendorf
Telefon 0 95 05/80 54 80

Filiale Memmelsdorf
Waldstraße 6 · 96117 Memmelsdorf
Telefon 09 51/9 68 23 75

SAFETYTEST

Als innovatives, stetig wachsendes Unternehmen im Bereich  
Mess- und Prüftechnik möchten wir unser Team verstärken.

Unsere Entwicklung, Fertigung, Service und Vertrieb befindet  
sich in Hirschaid im Gewerbegebiet Ost.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir:

•  ElektronikerIn für Geräte & Systeme /  
Fernsehtechnik oder ähnliches (m/w/d)

•  Hilfskräfte für die Produktion in Voll-/Teilzeit (m/w/d)
•  Entwicklungsingenieure für App Entwicklung  

oder Elektrotechnik (m/w/d)
• IT Administratoren (m/w/d)
•  Auszubildende im Bereich ElektronikerIn  

für Geräte und Systeme, Informatik (m/w/d)
• Werkstudenten (m/w/d)

Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an personal@safetytest.de 
Safetytest GmbH, Industriestraße 17, 96114 Hirschaid

Die Gemeinde Strullendorf, sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Bauingenieur/in bzw. 
staatlich geprüfte/n Bautechniker/in (m/w/d) 
- Fachrichtung Tiefbau -

Es handelt sich hierbei um eine unbefristete Vollzeitstelle.
 

Ausführliche Informationen zu diesem Stellenangebot 
finden Sie unter: 

www.strullendorf.de/karriere

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige 
Bewerbung bis spätestens 09.04.2023. 

WIR SUCHen DICH! 
Finanz- und lohnbuchhalter/in in Vollzeit (oder Teilzeit) zur Bearbeitung 
von Finanz- und Lohnbuchführungen für unsere Mandanten sowie internen 
Bürotätigkeiten zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Weitere Informationen dazu unter: www.schmeisser-siegler-steuerberatung.de
Bewirb Dich per E-Mail: bewerbung@schmeisser-siegler-steuerberatung.de

Ein Blick in unseren Stellenmarkt 
bringt Sie weiter!

24-Stunden-Notdienst
Tel.: 0951 / 700 42 900

• Rohrinspektion / Dichtheitsprüfung DIN EN1610
•  Rohrreparatur Grabenlos /

Schlauchliner und Kurzliner
• Rohr- und Kanalreinigung

Tannenweg 17, 96117 Weichendorf, www.rohr-reinigung-ritter.de
auch an Wochenden und Feiertagen

STellen Markt Weitere Stellenangebote online unter: 
jobs-regional.de

GITARRE für jedes Alter
in der eigenen Wohnung

Tel. 0174 1717913
E-Mail: Bauer-Sabine-S@t-online.de
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  Wir suchen DICH!
JETZTDURCH-STARTEN!

Wer wir sind:
LINUS WITTICH Medien ist ein erfolgreiches und expandie-
rendes Medienunternehmen mit Standort in Forchheim und 
gibt mehr als 180 verschiedene Amts- und Mitteilungsblätter 
für Städte  und Gemeinden in Bayern heraus.  

Für unseren Bereich Verwaltung/Vertrieb/Fakturierung 
suchen wir zum 1. September 2023 einen

 Auszubildenden als

Kauffrau/-mann für  
   Büromanagement (m/w/d)

Welche Eigenschaften Du mitbringen solltest:
  Gute PC-Kenntnisse
 Sichere Rechtsschreibung und gutes Zahlenverständnis
  Kontakt- und Kommunikationsfreudigkeit
 Zuverlässigkeit, Engagement und gute Umgangsformen

Die Ausbildungsschwerpunkte:
 Aufträge und Rechnungen bearbeiten
  Kommunikation mit Mitarbeitern und Kunden
  Buchhalterische Tätigkeiten
  Organisation und Planung

Wir bieten:
   Eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung 

in einem eingespielten Team und einem erfolgreichen 
und zukunftsorientierten Unternehmen

Wir haben Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich bis 14.04.23 und sende uns Deine 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 
azubi@wittich-forchheim.de.

Wir freuen uns auf DICH!

      LINUS WITTICH Medien KG
      z. Hd. Herrn Schaffer
      Peter-Henlein-Str. 1, 91301 Forchheim
      www.wittich.de | Telefon 09191 7232-700

Bild: Nick Freund - Fotolia

Tel. 095 49-92 240
info@kachelmann.cc

www.kachelmann.cc

Bamberger Straße 2
96194 Walsdorf

Die Erzdiözese Bamberg sucht für das Bistumshaus St. Otto zum  
nächstmöglichen Zeitpunkt zwei

Reinigungskräfte (m/w/d)
mit Dienstsitz in Bamberg. Der Beschäftigungsumfang beträgt je 50 % einer 
vergleichbaren Vollzeitbeschäftigung (derzeit 19,5 Stunden/Woche). 

Ihre wesentlichen Aufgaben sind u. a. die Reinigung der  
Übernachtungszimmer bzw. der öffentlichen Bereiche und Tagungsräume.

Wir erwarten u. a. erste Berufserfahrung im Bereich der Reinigung sowie 
Bereitschaft zu Wochenendarbeit.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Internetseite: 
https://personal.kirche-bamberg.de/offene-stellen/erzbistum-bamberg

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, stellen Sie bitte Ihre vollständigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 2023-22 bis spätestens 
31.03.2023 online ein.

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Hier finden Sie Ihren neuen Chef!
In der Rubrik STELLEN Markt.
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  Wir suchen DICH!
JETZTDURCH-STARTEN!

Wer wir sind:
LINUS WITTICH Medien ist ein erfolgreiches und expandie-
rendes Medienunternehmen mit Standort in Forchheim und 
gibt mehr als 180 verschiedene Amts- und Mitteilungsblätter 
für Städte  und Gemeinden in Bayern heraus.  

Für unseren Bereich Umbruch/Gestaltung 
suchen wir zum 1. September 2023 einen

 Auszubildenden als

Mediengestalter (m/w/d)

 Digital und Print

Welche Eigenschaften Du mitbringen solltest:
  Sehr gute PC-Kenntnisse
 Ausgeprägtes Interesse an kreativer Gestaltung
  Gutes räumliches Vorstellungsvermögen
 Zuverlässigkeit, Engagement und gute Umgangsformen

Die Ausbildungsschwerpunkte:
 Entwurf und Gestaltung von Anzeigen, 

 Sonderseiten und Drucksachen
  Kommunikation im Team und mit Kunden
  Planung von Produktionsabläufen
  Datenhandling und Medienintegration

Wir bieten:
   Eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung 

in einem eingespielten Team und einem erfolgreichen 
und zukunftsorientierten Unternehmen

Wir haben Dein Interesse geweckt?
Dann bewirb Dich bis 14.04.23 und sende uns Deine 
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an 
azubi@wittich-forchheim.de.

Wir freuen uns auf DICH!

      LINUS WITTICH Medien KG
      z. Hd. Herrn Schaffer
      Peter-Henlein-Str. 1, 91301 Forchheim
      www.wittich.de | Telefon 09191 7232-700

Bild: Nick Freund - Fotolia
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ohland.de

Gesucht: Spülkraft und Servicekraft

für das Ohlands oder die Bäckerei

Vollzeit – Teilzeit – oder Minijob

0151-59494611 oder

karriere@ohland.de
96117 Memmelsdorf

Hauptstr. 30
Tel. 0951 70042802

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Medizinische Fachangestellte (m/w/d)
zur Verstärkung unseres Praxisteams  
in Teilzeit (mind. 20 Wochenstunden).

Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Dr. med. Stefan Renner

Facharzt für Allgemeinmedizin - Hausärztliche Versorgung - Chirotherapie

Eichenstr. 2 · 96148 Baunach · ✆ 09544/851 · ✉ as.renner@t-online.de

JOBS 
IN IHRER REGION Ein Produkt der  

LINUS WITTICH Medien Gruppe

Ein Blick in unseren Stellenmarkt 
bringt Sie weiter!
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Büro & Ausstellung:

Roth 16

96199 Zapfendorf

Tel.: 09547-8927

Haustüren

www.glasagentur-treml.de

Büro & Ausstellung:

Roth 16

96199 Zapfendorf

Tel.: 09547-8927

Haustürvordächer

Einbruchschutz RC 2
Individuell in Holz oder Alu

Energieeffizient

Der Zimmermann
Hirtenackerstraße 20 Sichtdachstühle, Gauben
96163 Gundelsheim Balkone, Asbestentsorgung
Tel.: 0951 43325 Carports, Dachfenster u.v.m.

Planen Sie mit uns, ob Neubau, Altbau, Umbau, Anbau -
Wir machen das für Sie - kompetent und fachgerecht!

Eichfelder

Zimmerer-, Dachdecker-, Spenglerarbeiten

Meisterbetrieb seit 2001

* Verkaufsräume der Georg Gunreben Parkettfabrik, Sägewerk & Holzhandlung GmbH & Co. KG, Pointstraße 1, 96129 Strullendorf, HRA 8053

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Vereinbaren Sie Ihren persönlichen 
Beratungstermin oder schauen Beratungstermin oder schauen 
Sie einfach vorbei!Sie einfach vorbei! Öffnungszeiten: 

Mo.-Fr. 9.00 – 18.00 Uhr  

Georg Gunreben GmbH & Co. KG
Emil-Kemmer-Str. 4 - 96103 Hallstadt* 

Showroom

Tel. (0951) 96834-40
hallstadt@gunreben.de
www.gunreben.de

Parkett 
Landhausdielen 
Vinyl 
Laminat 
Innentüren

Wohnungseingangstüren
WPC-Terrassendielen
Holz-Terrassendielen
Palisaden
Zaunlatten

®

* 4 Anzeigen schalten und nur 3 bezahlen.
Die Ausgaben sind je frei wählbar.  (ausgeschlossen Oster- und Weihnachtsanzeigen)
Angebot nicht kombinierbar mit bestehenden Aufträgen und nur bis zum 28.04.2023

ANGEBOTANGEBOT**
3 + 13 + 1

FRÜHLINGS- 
AKTION JETZT 

ANZEIGEN
SCHALTEN!

Ihre Gebietsverkaufsleiterin vor Ort

Stefanie Buchaly
Mobil: 0151 41456546
s.buchaly@wittich-forchheim.de

Ihr Verkaufsinnendienst

Violetta Windisch
Telefon: 09191 7232-56
v.windisch@wittich-forchheim.de

Terminvereinbarung zur Beratung wird empfohlen
Samstags ist die Ausstellung geschlossen

Unsere Ausstellung ist wie folgt geöffnet:
Mo. bis Do. 9-17 Uhr – Fr. 9-16 Uhr


